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Liebe Mitglieder des Nordwestdeutschen Forstvereins,

kursion am 9. September 2016 zum 
Thema „Wald und Wild – Aspekte der 
Schalenwildbejagung“ im Bereich Bad 
Bederkesa wurde erstmals vom NFV 
beauftragt. Markus Hölzel erstellte 
einen gelungen Presse-Bericht, der in 
vielen regionalen und überregionalen 
Medien zu lesen war.

Im Mai-Juni 2016 gab es für 26 Teilneh-
mer die Möglichkeit, viele Eindrücke 
auf einer 10-tägigen Exkursion durch 
Indonesien zu erleben. Die Exkursionen 
und Fortbildungsfahrten erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit und gehö-
ren mittlerweile zum festen Bestandteil 
des NFV. Im September 2017 geht es 
in diesem Jahr auf „kleine“ Fahrt. Eine 
4-Tages-Exkursion nach Luxemburg 
wird durch die Geschäftsstelle vorbe-
reitet.

Der Nordwestdeutsche Forstverein ent-
wickelt sich glücklicherweise weiterhin 
sehr positiv. Im Jahr 2016 haben sich 
34 neue Mitglieder für den NFV ent-
schieden, 14 haben den Verein wieder 
verlassen; 4 Mitglieder sind verstorben 
und 2 Mitglieder wurden ausgeschlos-

die Jahrestagung am 15. Juni 2016 
im Marstall des Jagdschlosses Springe 
war mit ca. 130 Teilnehmern sehr gut 
besucht. Das aktuelle Thema „Siche-
rung und Planung der Waldwirtschaft 
in Natura 2000-Gebieten“ und die 
Ankündigung, dass der niedersächsi-
sche Umweltminister Stefan Wenzel 
ein Impulsreferat halten würde, war 
sicherlich ein Grund. Auch wenn der 
Minister leider kurzfristig verhindert 
war, erlebten alle eine informative und 
interessante Veranstaltung. Berichte 
davon sind u. a. im Holzzentralblatt 
erschienen.

Auf der außerordentlichen Mitglieder-
versammlung wurde die Neufassung 
der Satzung des Vereins beschlossen. 
Mittlerweile ist diese in das Vereins-
register eingetragen und das Finanz-
amt hat uns als gemeinnützigen Verein 
anerkannt. Damit können wir nunmehr 
auch Spenden einwerben und dadurch 
versuchen, unsere fi nanzielle Basis zu 
verbreitern.

Die Berichterstattung über die mit ca. 
50 Teilnehmern gut besuchte Tagesex-

sen, da keine Beiträge gezahlt und 
keine Adressen zu ermitteln waren. 
Daraus ergibt sich ein aktueller Stand 
von 657 Mitgliedern zum Jahresende 
2016.

Bei unserer Jahrestagung 2017, 
wegen der Tagung des Deutschen 
Forstvereins in Regensburg schon am 
27.04.2017, steht das Thema „Gewäs-
serschutz und Waldwirtschaft“ im Vor-
dergrund. Seit langem fordern Forst-
wirtschaft und Waldbesitz, die Kosten 
für die Gewässerunterhaltung und den 
Grundwasserschutz verursacherge-
recht umzulegen. Schleswig-Holstein 
hat einen ersten Schritt getan. Waldfl ä-
chen werden nur mit 70 % des Grund-
beitrages zu den Unterhaltungskos-
ten herangezogen. Bei Aufl agen zum 
Grundwasserschutz sollen die Wasser-
versorger u. a. Ausgleichszahlungen 
aus dem „Wasserpfennig“ leisten. Im 
Wald ist davon noch nichts angekom-
men.

Experten der Wasserverbände und 
Wasserversorger sind als Referenten 
eingeladen und sollen ihre Vorstellun-
gen an die Waldbewirtschaftung für 
den Gewässerschutz formulieren. Wie-
viel davon ist „Kielwassertheorie“ und 
was ist Sonderleistung des Waldes.

Bei der Tagesexkursion am 7. Sep-
tember 2017 beschäftigen wir uns 
mit den Auswirkungen von „Kyrill“.10 
Jahre nach dem verheerenden Sturm 
vom Januar 2007 gehen wir im damals 
stark betroffenen Forstamt Neuhaus/
Solling der Frage nach, ob die sich 
bietende Chance zum Waldumbau 
genutzt wurde. Nachmittags wird das 

„Hutewaldprojekt“ der Universitäten 
Paderborn und Göttingen vorgestellt. 
Was bewirken „Megaherbivoren“ wie 
Rinder und Wisente im Wald. Zu vorge-
nannten Veranstaltungen werden Sie 
wie gewohnt gesondert eingeladen.

Axel Gerlach
Geschäftsführer

Dr. Christian Eberl
Vorsitzender
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BEGRÜSSUNG UND ERÖFFNUNG 
zur Jahrestagung des 
Nordwestdeutschen Forstvereins am 15.06.2016 
in Springe – Marsstall des Jagdschlosses

Sehr geehrter Herr Bürgermeister 
Springfeld,
liebe Mitglieder des Nordwestdeut-
schen Forstvereins, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, liebe Gäste.

Zu unserer diesjährigen Jahrestagung 
und anschließenden Mitgliederver-
sammlung darf ich Sie heute erstmals 
als Vorsitzender unseres Vereins herz-
lich willkommen heißen. Besonders 
freue ich mich, dass Sie heute in so 
großer Zahl unserer Einladung gefolgt 
sind, zeigt es doch, das sowohl das 
Thema wie sicher auch die Referen-
ten für aktuelle Information und span-
nende Diskussion stehen.

Als Ehrengäste unserer heutigen Ver-
sammlung begrüße ich den Präsiden-
ten des Deutschen Forstwirtschaftsra-
tes Herrn MdB a.D. Georg Schirmbeck, 
den Vorsitzenden des Nds. Waldbe-
sitzerverbandes Norbert Leben, den 
neuen Vorsitzenden der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald – Landesver-
band Niedersachsen Dieter Pasternak.

Leider ist Herr Minister Wenzel durch 
eine kurzfristig anberaumte Sitzung 
der neuen Atom-Endlager-Suchkom-
mission verhindert. Sein Impulsvortrag 
wird daher vertretungsweise durch den 
fachlich zuständigen Herrn Ministerial-
rat Burget aus dem Niedersächsischen 
Umweltministerium gehalten. Wir sind 
alle sehr gespannt darauf, was die Lan-
desregierung mit den kommunalen 
Spitzenverbänden einerseits und der 
Anstalt Landesforsten andererseits zur 
Umsetzung der Vorgaben aus Brüssel 
vereinbart hat.

Für die Anstalt niedersächsische Lan-
desforsten begrüße ich den Präsiden-
ten und unseren stellvertretenden Vor-
sitzenden Herrn Dr. Klaus Merker. Die 
Landesforsten sind im Verfahren zur 
Sicherung der Natura 2000 Gebiete 
gegenüber den sonstigen Waldeigen-
tümern deutlich voraus. Den Planungs-
weg und die Sicherungsmaßnahmen 
über die Managementplanung im 
öffentlichen Verfahren wird uns Herr 

Dr. Overbeck als Mitglied der Betriebs-
leitung darstellen.

Aus dem Landwirtschaftsministerium 
wird Hennig Schmidtke uns über die 
zwischen Umweltministerium, Land-
wirtschaftsministerium und dem nie-
dersächsischen Landkreistag verein-
barten Sicherungsmaßnahmen im 
Privat- und Körperschaftswald berich-
ten. Die hieraus resultierenden Maß-
nahmenerlasse sind ja sozusagen noch 
druckfrisch. Besonders gespannt sind 
wir dabei auf die Erläuterungen zum 
Erschwernisausgleich für die Bewirt-
schaftungsaufl agen in Privatwäldern, 
die uns Dr. Frank Krüger als zuständi-
ger Referent des Umweltministeriums 
erläutern wird.

Herrn Dr. Mehlhorn aus der Geschäfts-
führung des niedersächsischen Land-
kreistages und Frau Käding, Leiterin der 
unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Rotenburg begrüße ich ebenfalls 
sehr herzlich zu unserer Veranstaltung. 
Sie werden das geplante Vorgehen 
bei den Sicherungsmaßnahmen – im 
wesentlichen die grundsätzlichen Vor-
gaben für die geplanten Naturschutz-
verordnungen – darstellen und insbe-
sondere auch für die anschließende 
Diskussion zur Verfügung stehen.

An dieser Stelle darf ich nun die Leitung 
der Veranstaltung und die Moderation 
der Diskussion weiter geben an unse-
ren heutigen Hausherrn, Herrn Forst-
direktor Christian Boele-Keimer. Dieses 
tue ich verbunden mit einem herzli-
chen Dank für die Bereitschaft hierfür 
und die Vorbereitung dieser Tagung 
und des wunderbaren Tagungsraumes 
auch an seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stellvertretend Elke Hel-
brecht und Axel Gerlach.

Dr. Christian Eberl
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es ist mir eine besondere Freude und 
Ehre, heute hier in Springe bei Ihrer 
Jahrestagung dabei sein zu können und 
einen Impulsvortag zum Thema „Siche-
rungs- und Planungsvorgaben für die 
Bewirtschaftung in Natura 2000-Wald-
gebieten Niedersachsens“ zu halten.

Zu der heutigen Veranstaltung hatten 
Sie den Niedersächsischen Minister 
für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
Herrn Stefan Wenzel eingeladen. 
Wegen zwischenzeitlich anderweitig 
aufgetretener Verpfl ichtungen kann 
er aber leider nicht kommen. Ich darf 
Ihnen jedoch die allerherzlichsten 
Grüße von Herrn Wenzel ausrichten. Er 
wünscht Ihnen eine gute und erkennt-
nisreiche Veranstaltung.

Wer bin ich? Mein Name ist Nor-
bert Burget. Ich bin Ministerialrat im 
Umweltministerium in Hannover und 
leite aktuell das Referat „Biologische 

Vielfalt, Natura 2000, Schutzgebiete“. 
Mit der Forstseite verbinden mich über 
viele, viele Berufsjahre hinweg viel-
fältige Kontakte und eine sehr gute 
Zusammenarbeit. Aus meinem Referat 
mit dabei ist auch mein Kollege Herr 
Dr. Krüger, der selbst Forstfachmann ist 
und im weiteren Verlauf noch referie-
ren wird.

In meinem Impulsvortrag will ich in 
komprimierter Form auf folgende 
Aspekte eingehen:

• Verpfl ichtungen zum Schutz und zur 
Entwicklung von Natura 2000-Ge-
bieten

• Vertragsverletzungsverfahren wegen 
mangelnder Umsetzung von Natura 
2000

• Bedeutung von Waldökosystemen 
für das Netz Natura 2000

• Handlungsbedarf in Niedersachsen

IMPULSVORTRAG von Norbert Burget

„Sicherung und Planungsvorgaben für die 
Bewirtschaftung in Natura 2000-Waldgebeiten 
Niedersachsens“

• Natürliche Waldentwicklung in Nie-
dersachsen als Beitrag auch zu Natu-
ra 2000 und zur Umsetzung der na-
tionalen Biodiversitätsstrategie

• Umsetzung von Natura 2000 im 
Landeswald

• Umsetzung Natura 2000 im Privat-
wald

• Erschwernisausgleich Wald
• Impulse für die Diskussion (weil ja 

Impulsreferat)

Verpfl ichtungen zum Schutz und 
zur Entwicklung von Natura 
2000-Gebieten

 � Vorgaben der EU, die einzuhalten 
sind: Gebiete ausweisen und Maß-
nahmen festlegen, die den guten 
Erhaltungszustand von Arten und 
Lebensräumen. Hoheitliche Auswei-
sung wird als zwingend erachtet.

 � Das Ganze dient ja der Erhaltung 
der Ökosysteme und Arten mit ihrer 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit und 
ihren Ökosystemdienstleistungen für 
uns und unsere Nachfahren. Nicht 
nur reine Erfüllung, nur weil es die 
Richtlinien verlangen.

Vertragsverletzungsverfahren 
wegen mangelnder Umsetzung 
von Natura 2000

 � FFH-Gebiete hätten eigentlich je-
weils binnen sechs Jahren nach Auf-
nahme in die EU-Liste gesichert wer-
den müssen. EU-Vogelschutzgebiete 

hätten unverzüglich nach der An-
meldung gesichert werden müssen. 
Erhebliche Defi zite in Deutschland.

 � Eröffnung eines Vertragsverlet-
zungsverfahrens gegen die Bundes-
republik Deutschland wegen man-
gelnder Umsetzung von Natura 
2000 am 27.02.2015 (im Anschluss 
an ein vorlaufendes Pilotverfahren).

 � Mitteilungen der Bundesrepublik 
Deutschland an die EU-Kommission 
im Juni 2015 und Januar 2016, wei-
terer Bericht mit Vollzugsstand in 
Vorbereitung. In den Mitteilungen 
an die EU wurden von Bundes- und 
Länderseite Zusagen gemacht, dass 
man für die hoheitliche Sicherung 
der FFH-Gebiete Sorge tragen werde.

 � Große Sorge: Klageverfahren Euro-
päischer Gerichtshof

Bedeutung von Waldökosystemen 
für das Netz Natura 2000

 � Eine ganze Reihe von Waldlebens-
raumtypen und Waldarten sind von 
europäischer Bedeutung. Guter Er-
haltungszustand ist zu erhalten und 
wiederherzustellen. Auch für den 
Wald gelten in vollem Umfang EU-
Bestimmungen und EU-Regularien.

 � Effekte aber auch für Klimaschutz, 
Luftqualität, Bodenschutz, Wasser-
rückhalt, Schutz des Grundwassers 
und der Oberfl ächengewässer, Land-
schaftsbild und Identität von Land-
schaft, Naturerleben, sonstige Öko-

Sehr geehrter Herr Dr. Eberl,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Springfeld
meine sehr geehrten Damen und Herren,
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systemdienstleistungen. Am Erhalt 
dieser Effekte hat die Gesellschaft, 
aber bestimmt auch der Waldeigen-
tümer Interesse.

Handlungsbedarf in 
Niedersachsen

 � Niedersachsen hat gegenüber der 
EU-Kommission für das europäische 
Schutzgebietsnetz Natura 2000 nach 
der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
bisher insgesamt 385 Gebiete mit 
einem Flächenumfang von 610.044 
Hektar gemeldet. Außerdem wur-
den 71 Gebiete mit einer Gesamt-
größe von 686.821 Hektar nach der 
EG-Vogelschutzrichtline benannt.

 � Da sich FFH- und Vogelschutzge-
biete teilweise überlagern, umfas-
sen die zum Netz Natura 2000 ge-
hörenden Gebiete in Niedersachsen 
862.023 Hektar.

 � Angesichts des EU-Vertragsverlet-
zungsverfahrens wegen mangelnder 
Umsetzung der Sicherung von Na-
tura 2000-Flächen muss mit Hoch-
druck an der hoheitlichen Sicherung 
noch nicht geschützter FFH- und Vo-
gelschutzgebiete und an der An-
passung bestehender Schutzver-
ordnungen an die EU-rechtlichen 
Erfordernisse gearbeitet werden.

 � Bis Ende 2018 müssen 385 FFH-Ge-
biete und 71 EU-Vogelschutzgebiete 
einen Schutzstatus und Regelungen 
besitzen, die die EU zufriedenstellen. 

Das bedeutet: alte Schutzverord-
nungen müssen überarbeitet und 
neu erlassen werden, für noch nicht 
ausgewiesene Gebiete müssen neue 
Verordnungen erstellt werden. Bis 
2020 sind außerdem für die Gebie-
te Festsetzungen von Management-
maßnahmen zu treffen.

 � Vor dem Hintergrund des EU-Ver-
fahrens: Politische Zielvereinbarung 
zum zeitnahen Abschluss der Aus-
weisung von Natura 2000-Gebieten 
und zur Festsetzung von Manage-
mentmaßnahmen vom 31.07.2014 
zwischen MU und NLT.

 � Arbeitshilfen wurden erarbeitet zu 
Lebensraumeinheiten, auch Muster-
verordnung und anderes. Diese sind 
lediglich Orientierungshilfen! Hier 
wichtig: die unteren Naturschutzbe-
hörden sind vollumfänglich für eine 
den EU-Erfordernissen genügende, 
gebietsspezifi sche und alle Belange 
abwägende Umsetzung verantwort-
lich.

Natürliche Waldentwicklung in 
Niedersachsen zur Umsetzung 
der nationalen Biodiversitäts-
strategie und als Beitrag auch zu 
Natura 2000

 � Erklärtes Ziel der Landesregierung 
ist es, wie Sie wissen, dass Nieder-
sachsens Wälder ein Stück weit wil-
der werden sollen. Eigendynamische 
Naturentwicklung soll in größerem 

Umfang ermöglicht werden. Wich-
tig auch für Natura 2000.

 � Die Zielsetzung der 2007 durch 
die Bundesregierung beschlosse-
nen Strategie zur Biologischen Viel-
falt, auf 5 % der gesamten Waldfl ä-
che bzw. 10 % der Waldfl äche der 
öffentlichen Hand eine natürliche 
Waldentwicklung zu gewährleisten, 
wird unterstützt.

 � 10 % der Niedersächsischen Landes-
forsten sollen daher keiner forst-
wirtschaftlichen Nutzung und auch 
keinen Pfl egemaßnahmen mehr 
unterliegen. Das entspricht einer Flä-
che von rund 335 Quadratkilome-
tern. Die Zielerreichung soll bis 2020 
erfolgen. Im Oktober waren bereits 
über 8 % erreicht.

 � Enge Abstimmung zwischen Forst- 
und Naturschutzverwaltung zur Flä-
chenauswahl. Flächenkulisse und 
Kriterien im NWE-Niedersachsen 
Info-Portal im Internet.

 � Wichtig auch in diesem Zusammen-
hang der Nationalpark Harz, in dem 
bis 2022 75 % der Fläche des Natio-
nalparks Naturdynamikzone sein soll. 
In diesem Zusammenhang wird auch 
diskutiert, wie die Problematik der 
bisherigen 500-Meter Borkenkäfer-
schutzzone im Nationalpark gelöst 
werden kann.

 � Nicht zu verschweigen ist, dass es über 
NWE 10 im Landeswald noch Diskus-
sionen mit dem Finanzministerium 

gibt, da das Nicht-mehr-Bewirtschaf-
ten Einnahmeverluste mit sich bringt.

Umsetzung von Natura 2000 
im Landeswald

 � Land hat mit seinen Flächen hat Vor-
bildfunktion zu erfüllen.

 � Neben dem Ziel natürliche Wald-
entwicklung auch Unterschutzstel-
lung von Landeswald und Rück-
sichtnahme auf FFH-Arten- und 
FFH-Lebensräume und auf Vogelar-
ten der EG-Vogelschutzrichtlinie bei 
der Waldbewirtschaftung.

 � Besondere Bedeutung: Gemeinsa-
mer Runderlass des ML und MU 

„Schutz, Pfl ege und Entwicklung von 
Natura 2000-Gebieten im Landes-
wald“ vom 21.10.2015. Umfassen-
der Katalog an Maßnahmen von der 
Sicherung von Wald bis hin zur Pfl e-
ge und Entwicklung.

 � Außerdem Gemeinsamer Runderlass 
des MU und ML zur „Unterschutz-
stellung von Natura 2000-Gebie-
ten im Wald durch Naturschutz-
gebietsverordnung“ ebenfalls vom 
21.10.2015, kurz Unterschutzstel-
lungserlass Wald genannt.

 � Aus Naturschutzsicht zu begrüßen 
ist auch die Weiterentwicklung des 
LÖWE-Programms zu LÖWE plus, 
an der gearbeitet wird. Auch LÖWE 
plus wird ohne Abstriche für die Be-
wirtschaftung des Landeswaldes 
Leitschnur sein.
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Umsetzung Natura 2000 
im Privatwald

 � Privatwald und Wald sonstiger Wald-
besitzarten kann nicht verschont 
werden. Auch hier Natura 2000-Ver-
pfl ichtungen.

 � Der genannte Unterschutzstellungs-
erlass Wald auch für Privatwald an-
zuwenden.

 � Schmerzt oft Waldeigentümerinnen 
und Waldeigentümer. Großes Ver-
ständnis.

 � Herr Schmidtke vom ML, Herr Dr. 
Krüger aus dem MU und Herr Dr. 
Mehlhorn vom Niedersächsischen 
Landkreistag werden auf das Thema 
Natura 2000 im Privatwald ja noch 
näher eingehen.

Erschwernisausgleich Wald
 � Die Verordnung über den Erschwer-
nisausgleich für Wald in geschütz-
ten Teilen von Natur und Land-
schaft in Natura 2000-Gebieten 
vom 31.05.2016 ist im Niedersäch-
sischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nr. 6/2016 am 14.06.2016 ver-
öffentlicht worden. Also druckfrisch 
(vgl. Kopie).

 � Diese Erschwernisausgleichsverord-
nung tritt just am heutigen Tage in 
Kraft und löst die Vorgängerverord-
nung vom 18.01.2013 ab.

 � Fehldarstellungen und Missver-
ständnisse sind aufgekommen. Um 
es deutlich zu sagen: Erschwernis-

ausgleich gibt es nur für Bewirt-
schaftungseinschränkungen in 
Naturschutzgebieten, nicht in Land-
schaftsschutzgebieten.

 � Neuerungen: Anspruch auf Zahlung 
eines Erschwernisausgleichs für ver-
ordnete Aufl agen, auch wenn der 
Wald bereits aus der Bewirtschaf-
tung genommen wurde; Möglich-
keit der Abtretung des Anspruchs 
auf Erschwernisausgleich an einen 
Forstwirtschaftlichen Zusammen-
schluss, anwendungsfreundlichere 
Punktwertetabelle.

 � Der Mittelbedarf für Erschwernis-
ausgleich im Wald wird nach vorge-
nommener Prognose nach und nach 
ansteigen, von rund 213.000 Euro 
im Jahr 2017 auf über 1,1 Millionen 
Euro bis 2020 und bis zu 2,6 Millio-
nen Euro 2024.

Impulse für die Diskussion
 � In der in Arbeit befi ndlichen Nieder-
sächsischen Naturschutzstrategie 
und in dem damit verknüpften Fach-
konzept Naturschutz Niedersach-
sen sowie in der in der Bearbeitung 
befi ndlichen Nachhaltigkeitsstrate-
gie für Niedersachsen werden Zie-
le, strategische Aspekte und Umset-
zungsbausteine enthalten sein, die 
sich auch auf den Wald und die Um-
setzung von Natura 2000-Zielen be-
ziehen werden.

 � Dort auch Hinweise zur besseren 
Verzahnung Politikbereichen unter-
einander zugunsten des Erhalts von 
Natur und der nachhaltigen Nut-
zung: Auch noch bessere Verzah-
nung Forstpolitik und Naturschutz-
politik notwendig. Vorstellungen 
aus dem Teilnehmerkreis hierzu?

 � Nachdem die Walderlasse und die 
Erschwernisausgleichsverordnungen 

Norbert Burget
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Wald vorliegen und die Unteren Na-
turschutzbehörden mit Hochdruck 
an den Unterschutzstellungsverfah-
ren arbeiten: Wo drückt aktuell der 
Schuh. Läuft alles gut oder nicht?

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. Ich freue mich auf eine rege Dis-
kussion.
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Jahrestagung des Nordwestdeutschen Forstvereins am 15.6.2016
Zusammenfassender Kurzaufsatz zum Vortrag:

NATURA 2000 
AUS SICHT DER LANDKREISE
Dr. Lutz Mehlhorn, Niedersächsischer Landkreistag (NLT)1

insbesondere auch für den Umwelt- 
und Naturschutz einen unschätzba-
ren Beitrag geleistet haben und leisten. 
Schließlich wird etwa Nachhaltigkeit, 
ein Prinzip, das für die Umwelt so wich-
tig ist, nicht nur von Forstleuten gelebt, 
sondern wurde auch von der frühen 
Forstwissenschaft – an Carlowitz und 
sein Werk „Sylvicultura oeconomica“ 
von 1713 sei erinnert – gewissermaßen 
erfunden.

Der Einladung des Nordwestdeutschen 
Forstvereins, auf dessen Jahrestagung 
2016 zu sprechen, bin ich gern gefolgt. 
Auch wenn Natura 2000 im Wald kein 
„Schönwetterthema“ ist. Denn so 
habe ich Gelegenheit, die Rolle der 
Landkreise bei der in Gang befi ndlichen 
Sicherung der Natura 2000-Gebiete 
und der für diese ebenso anstehende 
Maßnahmenplanung zu erklären. Ver-
bunden ist damit die Hoffnung, mehr 
Verständnis für die Arbeit der Land-
kreise und der Region Hannover, die 
die Aufgabe der unteren Naturschutz-
behörden wahrnehmen und damit für 
Sicherung und Maßnahmenplanung 
zuständig sind, zu schaffen.

Vor allem aber gibt mir die Einladung 
die Chance – allen Ausführungen vor-
angestellt – den Forstleuten und Wald-
besitzenden für ihr Wirken für den 
Wald in Niedersachsen zu danken. Es 
ist zu betonten, dass die Forstleute 

1 Der Beitrag gibt den auf der Jahrestagung des Nordwestdeutschen Forstvereins 2016 gehaltenen Impulsvortrag 
des Autoren inhaltlich zusammenfassend wieder. 
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325.000 ha – 6,8 % der Landesfl ä-
che. Davon sollen 137.000 ha Wald-
fl äche sein – das sind 11,4 % der nie-
dersächsischen Waldfl äche. Davon 
sind 66.000 ha Staatsforst und wohl 
71.500 ha Privat- und Körperschafts-
wald.

Der Blick auf die Gebietseinteilung
Die FFH-Fläche ist in 385 FFH-Gebiete 
aufgeteilt. Deren Größe und Struk-
tur ist bisweilen sehr unterschied-
lich. Administrativ ist die Natura 2000 
bzw. genauer FFH-Fläche jeweils ein-
zeln im Rahmen dieser Gebietskulisse 
zu sichern. Von den 385 FFH-Gebieten 
in Niedersachsen haben über die Hälfte 
einen Waldanteil bzw. weisen einen 
Wald-Lebensraumtypen auf.

Betrachtet man dieses Zahlenwerk, 
kann man als ein erstes Fazit ziehen: 
Ein Großteil der Natura 2000-Gebiete 
haben einen Waldanteil, der Wald 
ist aber nicht zu einem Großteil von 
Natura 2000 „betroffen“.

Akzeptanz des Unausweichlichen
Natura 2000 ist zwar derzeit aktuell 
und in aller Munde. Im Grunde ist es 
aber ein „alter Hut“. Die zentrale FFH-
Richtlinie stammt aus dem Jahr 1992. 
In Kraft trat sie 1995. Es handelt sich 
also um ein Projekt der 90er. Damals 
stand der Befund, dass sich die natür-
lichen Lebensräume und die Arten-

vielfalt unaufhörlich verschlechterten. 
Dieser Befund gilt wohl noch heute. 
In Reaktion hierauf wurde das Ziel für 
Europa herausgegeben, die Wieder-
herstellung und Wahrung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes der Lebens-
räume und -arten erreichen zu wollen. 
Als Mittel wurden in der FFH-Richtli-
nie, also einem verbindlichen europäi-
schen Gesetzgebungsakt, der von den 
Mitgliedern der Europäischen Union 
zu befolgen ist, u. a. vorgegeben, dass 
besondere Schutzgebiete und Maß-
nahmen seitens der Mitgliedsstaaten 
zur Wiederherstellung und Wahrung 
der günstigen Erhaltungszustände 
erfolgen sollen. Das Natura-Netzwerk 
soll einen grenzüberschreitenden euro-
päischen Verbund von Schutzgebieten 
schaffen.

Der EU-Kommission nach Brüssel 
wurden die niedersächsischen Natura 
2000-Gebiete in mehreren Tranchen 
sowohl von der SPD-geführten Lan-
desregierung der späten 90er-Jahre als 
auch der der Schwarz-Gelben-Koalition 
in den 00-Jahren gemeldet.

Diese mit nationalen Mitteln unter 
Schutz zu stellen, war je nach gemelde-
tem Gebiet, (spätestens) bis zum Jahr 
2010 bzw. 2013 umzusetzen – (auch) 
in Niedersachsen. Dieser Pfl icht hat Nie-
dersachsen nicht genügt. Nach heuti-
gem Erkenntnisstand muss die Umset-

Eine Kernbotschaft meines Impulses 
sei ebenso vorangestellt: Um die Auf-
gabe Natura 2000 im Wald zu schaf-
fen, diese gut und angemessen auszu-
führen, bedarf es des Mitwirkens und 
des engen Einbezugs der Forstleute 
und betroffenen Waldbesitzenden bei 
Sicherung und Maßnahmenplanung. 
Dafür und für eine an der Sache orien-
tierte sowie vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den Landkreisen und 
der Region Hannover werbe ich – auch 
gegenüber den Mitgliedern des Nieder-
sächsischen Landkreistages.

Die nachfolgenden Ausführungen 
stehen unter drei – bewusst plakativer 
gehaltenen – Überschriften:

1. „Die Kirche im Dorf lassen“ – Zah-
lenwerk zu Wald und Natura 2000

2. Akzeptanz des Unausweichlichen
3. Natura 2000 als gesamtstaatliche 

Aufgabe und Problemlage – Zur Sor-
ge der Landkreise

„Die Kirche im Dorf lassen“ – Zah-
lenwerk zu Wald und Natura 2000
Zunächst steht der Versuch, das Thema 
Wald und Natura 2000 anhand von 
Zahlen zu umreißen. Es handelt sich 
um gerundete bzw. ca.-Angaben, die 
auf Auskünften und Publikationen2 der 

staatlichen Naturschutz- und Forstver-
waltung beruhen.

Eine Annäherung in Prozent
Niedersachsen soll eine Waldfl äche von 
1.204.600 ha haben, wonach 25 % 
der Fläche Niedersachsens von Wald 
bedeckt sein soll. 19 % des niedersäch-
sischen Waldes steht unter besonde-
ren Schutzgebietsaufl agen – hierunter 
werden auch die Natura 2000-Gebiete 
gezählt. Diese sollen wiederum 70 % 
dieser 19 % ausmachen. Genauer auf-
gegliedert sollen 40 % von den 19 % 
Gebiete nach der sog. Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) und 
30 % Natura 2000-Vogelschutzgebiete 
sein. Demnach widmen wir uns heute 
40 % von den 19 % des niedersächsi-
schen Waldes, der unter besonderen 
Schutzgebietsaufl agen steht, da aktu-
ell die Sicherung und Maßnahmenpla-
nung bei FFH-Gebieten im Fokus steht.

Eine Annäherung in Hektar
Die niedersächsische Natura 2000-
Gesamtfl äche soll knapp 500.000 ha 
– 10,5 % der Landesfl äche – betra-
gen. Hiervon umfasst sind die FFH- 
und Vogelschutzgebiete, die sich zum 
Teil überlagern. Ausgenommen ist der 
maritime Bereich. Ohne Vogelschutz-
gebiete umfasst die Gesamtfl äche 

2 Vgl. Der Wald in Niedersachsen, Ergebnisse der Bundeswaldinventur 3, Niedersächsisches Ministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 1. Aufl age, Oktober 2014, S. 11 ff. und 31.
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zung durch sog. hoheitlichen Schutz 
erfolgen. Bis 2013 gab die damalige 
Landesregierung noch einer Vertrags-
naturschutzlösung den Vorrang. Die 
nationale Umsetzung der Richtlinie in 
Niedersachsen erfolgt nun maßgeb-
lich mittels der Ausweisung als Natur-
schutz- oder Landschaftsschutzgebiet.

Eine (relevante) Änderung der FFH-
Richtlinie wird es – soweit absehbar – 
nicht geben. Im aktuell auf europäischer 
Ebene durchgeführten „Fitnesscheck“ 
dieser Richtlinie hat sich hier nichts 
Anderes ergeben, im Gegenteil. Die 
Europäische Union sieht, getragen 
durch ihre Mitgliedstaaten, diese Form 
eines Grenzen überschreitenden Natur-
schutzes als erfolgreich an.

Das Fazit ist schon in der Überschrift 
vorweggenommen. Dass Natura 2000 
respektive die FFH-Richtlinie umzuset-
zen ist, ist unausweichlich und lohnt 
nicht, immer wieder aufs Neue disku-
tiert zu werden. Die auf europäischer 
Ebene auch von den Regierungen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union getroffene Entscheidung pro 
Natura 2000 sollte als Sachlage akzep-
tiert werden. Es geht also nicht mehr 
um das „Ob“ einer Umsetzung, son-
dern um das fachlich-konkrete „Wie“.

Natura 2000 als  gesamtstaatliche 
Problemlage – Zur Sorge der 
 Landkreise
Es klang oben schon an: Die Umset-
zungsfrist ist abgelaufen. 2013 
hätte die Sicherung der FFH-Gebiete 
abschließend erfolgt sein müssen. Mit 
Stand Ende 2015 waren von den ca. 
500.000 ha Natura 2000-Landfl äche 
ca. 380.000 ha vollumfänglich gesi-
chert. Nimmt man die festgelegten 
Gebiete in den Blick, sieht die Zahl nicht 
mehr ganz so beruhigend aus. Von den 
385 FFH-Gebieten in Niedersachsen 
waren Ende 2015 86 FFH-Gebiete nach 
europarechtlich gebotenen Maßstäben 
gesichert. Das sind ca. 20 %. Bei den 
Erhaltungsmaßnahmen bzw. deren Pla-
nung sieht die Lage noch weniger gut 
aus.

Mögliche Folgen des 
Umsetzungsdefi zites
Dieses Umsetzungsdefi zit hat die Euro-
päische Kommission erkannt und 2015 
ein Vorverfahren zum Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die Bundesrepu-
blik Deutschland eingeleitet. Die Kom-
mission, so hört man aus Kreisen des 
Umweltministeriums, trage sich mit 
dem Gedanken, eine mit Gründen ver-
sehene Stellungnahme abzugeben. Das 
ist eine verfahrensrechtliche Vorausset-
zung, damit die Kommission Klage vor 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
erheben kann. Mit Abgabe dieser Stel-

lungnahme würde die Kommission 
der Bundesrepublik eine letzte Umset-
zungsfrist setzen. Würde diese nicht 
eingehalten werden, ginge die Sache 
zum EuGH. In letzter Konsequenz 
könnte der Bundesrepublik drohen, 
einen Pauschalbetrag oder Zwangsgel-
der zahlen zu müssen, wenn der EuGH 
das europarechtswidrige Verhalten 
feststellte. Hierbei könnte pro Tag ein 
nicht unerheblicher Geldbetrag festge-
setzt werden, den die Bundesrepublik 
Deutschland zu bezahlen hätte, bis die 
Sicherung der FFH-Gebiete abgeschlos-
sen ist.

Politische Zielvereinbarung zwischen 
NLT und Umweltministerium
Im Rahmen des Vorverfahrens zum 
Vertragsverletzungsverfahren hat die 
Kommission bei der Bundesrepublik 
erfragt, bis wann die Sicherung und 
Maßnahmenplanung entsprechend 
der FFH-Richtlinie abgeschlossen seien. 
Der Bund hat für Niedersachsen zwei 
Zahlen gemeldet. 2018 und 2020. 
Diese sind die Zielmarken für Siche-
rung (2018) und Maßnahmenplanung 
(2020).

Diese Zielmarken beruhen auf einer 
Politischen Zielvereinbarung zum zeit-
nahen Abschluss der Ausweisung der 
Natura 2000-Schutzgebietskulisse, 
die zwischen dem Niedersächsischen 
Landkreistag und dem Niedersächsi-

schen Umweltministerium im Juli 2014 
geschlossen worden ist. Die Zielver-
einbarung sollte verdeutlichen, dass 
in Niedersachsen sehr ernsthaft und 
mit großem Ressourceneinsatz an der 
Sicherung der FFH-Gebiete gearbeitet 
wird.

2018 und 2020 als Zielmarken zu 
setzen, war ambitioniert, aber in Anbe-
tracht der Rechts- und Sachlage gebo-
ten. Es zeigt sich jedoch, dass es schwie-
rig wird, diese zu erreichen. Und hierin 
liegt die große Sorge der Kreisebene in 
Niedersachen bei Natura 2000.

Besorgnis der Landkreise
Die Sicherung hat in Niedersachsen – 
wie auch in vielen anderen Ländern der 
Bundesrepublik – zu spät an Fahrt auf-
genommen. Dabei muss man sehen, 
dass die Zuständigkeit für die Sicherung 
und Maßnahmenplanung (erst) Anfang 
2008 vollständig auf die Kommunen, 
die die Aufgabe der unteren Natur-
schutzbehörde wahrnehmen, überge-
gangen ist. Ein Großteil der Gebiete 
waren da noch zu sichern. Lediglich 
die „einfacher“ zu schützenden waren 
zuvor abgearbeitet worden. Die Auf-
gabe wird im übertragenen Wirkungs-
kreis ausgeübt. Das heißt, dass dem 
Land zusteht, fachliche Weisungen zu 
geben. Die ordnungsgemäße Siche-
rung hängt hiernach vielfach an Vor-
arbeiten und Vorgaben, die das Land 
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zu leisten und zu verantworten hat. 
Bis 2013 sollte so dem Vertragsnatur-
schutz Vorrang gegeben werden, seit-
dem steht die wohl rechtlich gebotene 
Sicherung über Naturschutz- und Land-
schaftsschutzgebieten im Vordergrund. 
Die vom Land zu leistenden und für die 
Ausweisung erforderlichen Basiskar-
tierungen wurden und werden nicht 
immer in dem Maße durchgeführt, wie 
es zu einer zügigen Abarbeitung not-
wendig gewesen wäre bzw. ist.

In der Politischen Zielvereinbarung 
wurde daher 2014 vereinbart, eine ein-
deutige Prioritätensetzung pro Siche-
rung zu setzen. Die Landkreise haben 
so z. B. eine Vielzahl an Bedienste-
ten neu eingestellt und arbeiten mit 
Hochdruck an der Ausweisung. Leider 
musste aber der NLT diese Prioritäten-
setzung gegenüber der Landesregie-
rung mehrmals anmahnen. Es gäbe 
hier einige Punkte zu benennen. Die 
Problemlage um die sog. Wald-Erlasse 
sei aber besonders hervorgehoben.

Diese sind für die unteren Natur-
schutzbehörden bindende Weisun-
gen. Anfang 2013 erlassen, wurde 
Mitte/Ende 2013 angekündigt, dass 
diese zügig überarbeitet werden. Etli-
che Verordnungsgebungsprozesse in 
den Landkreisen wurden daraufhin 
angehalten. Leider dauerte es bis zum 
Inkrafttreten der Erlasse bis Oktober 

2015. Verzögerungen beim zwischen-
zeitlich immer wieder angekündig-
ten Erlass kamen zu Stande auf Grund 
zeitbindender Abstimmungs- und Ent-
scheidungsprozesse zwischen Umwelt- 
und Landwirtschaftsministerium sowie 
dem NLWKN und den Landesfors-
ten. Die Erlasse haben eine beson-
dere Bedeutung, da ein Großteil der 
Gebiete – wie oben schon erwähnt – 
einen Waldanteil haben. Insofern sind 
sie bei einem Großteil der Verordnun-
gen zu beachten.

Dieser gesamte Prozess hat die zur 
Umsetzung verpfl ichteten unteren 
Behörden weit über ein Jahr „gekos-
tet“ und bei der Sicherung zurückge-
worfen. Die dann gegebenen Erlasse 
haben wiederum Fragen aufgewor-
fen. Bis heute sind die diesbezüglichen 
Schwierigkeiten bei der Anwendung 
der durchaus auch in sich komplizier-
ten Erlasstexte noch nicht abgeschlos-
sen: So stehen noch immer Vollzugs-
hinweise aus, obgleich wiederum 
versprochen worden ist, diese zeitnah 
herauszugeben. Angemerkt sei, dass 
die Tatsache, dass die Walderlasse, die 
selbst normkonkretisierend sind, noch-
mals erläutert werden müssen, nicht 
unbedingt fröhlich stimmen kann.

Problematisch ist, dass sich solche 
Handlungen und Vorgehensweisen 
des Landes unmittelbar auf die Siche-

rung und Maßnahmenplanung auswir-
ken. Fehlende Vorarbeiten wie die zu 
leistenden Basiskartierungen oder die 
langwierige – sich bisweilen in Abstim-
mungsprozessen verlierende – Heraus-
gabe von Leitfäden bzw. Arbeitshilfen, 
deren Beachtung allerdings zur Vor-
aussetzung für fi nanzielle Unterstüt-
zungen gemacht werden, sowie eine 
mangelnde fi nanzielle Ausstattung bei 
dem vom Land für Natura 2000 bereit-
gestellten Geldern wirken hinderlich zu 
einer zügigen Sicherung und Maßnah-
menplanung. Die Landkreise und die 
Region Hannover „stehen“ hier „am 
Ende der Kette“. Diese müssen die Ver-
ordnungsgebungen und die Maßnah-

menplanungen unter Anwendung der 
Erlasse betreiben und auch gegenüber 
den Betroffenen vertreten.

Erschwernisausgleich
Wenn nunmehr die von der Sicherung 
Betroffenen erwähnt werden, ist auf 
den Erschwernisausgleich einzugehen. 
Als Kernbotschaft hatte ich den Aus-
führungen vorangestellt, dass es zu 
einer angemessenen Umsetzung von 
Natura 2000 im Wald des Mitwirkens 
und des engen Einbezugs der Forst-
leute und betroffenen Waldbesitzen-
den bedarf. Das sei nochmals betont. 
Denn das ist der richtige Weg. Keiner 
kennt „seine“ Wälder besser als der-
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Jahrestagung des Nordwestdeutschen Forstvereins e.V. am 15. Juni 2016 

„NATURA2000 IM PRIVATWALD“ – 
ERFAHRUNGEN AUS DER PRAXIS 
Janine Käding, Leiterin des Amtes für Naturschutz und Landschaftspfl ege, 
Landkreis Rotenburg (W.)

Im Landkreis Rotenburg (W.) gibt es 22 
FFH-Gebiete und ein EU-Vogelschutz-
gebiet mit einer Größe von insgesamt 
13.861 ha. Davon wurden bereits 
sieben (Teil-)Gebiete als Naturschutz-
gebiete gesichert. Der Landkreis legt 
bei den Sicherungsverfahren großen 
Wert auf eine intensive Beteiligung der 
Betroffenen. So werden vor Beginn 
des formalen Beteiligungsverfahrens 
eine Arbeitsgruppe mit Vertreten aus 
fachlichen Institutionen (Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft etc.) gebildet, 
eine Informationsveranstaltung durch-
geführt und Vor-Ort-Termine mit den 
einzelnen Betroffenen angeboten. Die 
vorgetragenen Bedenken, Anregungen 
sowie Hinweise können somit frühzei-
tig diskutiert und erörtert werden. Den 
Privatwaldbesitzern empfehle ich daher 
von dieser Möglichkeit der Einbringung 
in das Verfahren Gebrauch zu machen 
und den Dialog mit den Naturschutz-
behörden zu suchen. Der Landkreis hat 
damit sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Ich begrüße es grundsätzlich sehr, dass 
es nun auch für die Einschränkun-
gen der forstlichen Nutzung in Natur-
schutzgebieten einen Erschwernisaus-
gleich gibt, so wie schon seit langer 
Zeit diesen für die Grünlandbewirt-
schaftungseinschränkungen in Natur-
schutzgebieten gibt. Ob die Höhe der 
Ausgleichszahlungen angemessen ist, 
kann aus meiner Sicht nicht beurteilt 
werden. 

Bei der Umsetzung der Erschwernis-
ausgleichsregelungen stehen allerdings 
noch viele Fragezeichen. Wer wählt 
z. B. die Habitatbäume aus, die erhal-
ten bleiben müssen? Der Bezirksförs-
ter, der Eigentümer, der Mitarbeiter der 
Naturschutzbehörde? Alle zusammen? 
Wie sollen diese markiert werden? Wie 
soll kontrolliert werden, ob bei einer 
Durchforstung auf 80% der Lebens-
raumtypfl äche die lebensraumtypi-
schen Baumarten erhalten wurden? Ist 
es erforderlich, dass vor/während der 

jenige, dem er gehört und der täglich 
in diesem und mit diesem arbeitet. Das 
sachlich-konstruktive Einbringen und 
Einbringenlassen bei Verordnungsge-
bung und Maßnahmenplanung ist ein 
ganz wichtiger Baustein zu einer wir-
kungsvollen und akzeptierten Siche-
rung der FFH-Gebiete.

Gerade bei der Akzeptanz der Siche-
rung spielt der Erschwernisausgleich 
eine wichtige Rolle. Der NLT hat sich 
langjährig gegenüber der Landesre-
gierung dafür stark gemacht, dass 
Erschwernisausgleich nicht nur im 
Grünland, sondern auch im Wald 
bezahlt wird. Schließlich muss man die 
in Folge der Sicherung hervorgerufe-
nen „Beschränkungen“ des Eigentums 
auch berücksichtigen – obgleich es 
sich juristisch wohl um eine Billigkeits-
leistung handelt. Die Beschränkungen 
bei der Waldbewirtschaftung werden 
durch den Erschwernisausgleich gemil-
dert. Und das, so die Hoffnung, schafft 
auch mehr Akzeptanz für die Beschrän-
kungen selbst. Insofern ist es ein Ver-
such, Ökonomie und Ökologie besser 
in Ausgleich zu bringen.

Ein Hasenfuß ist bei dieser sich positi-
ver entwickelten Angelegenheit aller-
dings gegeben: Der Erschwernisaus-
gleich kann nicht im Kommunalwald 
sowie in Gebieten gezahlt werden, 
die durch ein Landschaftsschutzge-
biet gesichert werden. Dass sich dies 
ändert, ist weiterhin eine Forderung 
des NLT. Die europarechtlich gebote-
nen naturschutzfachlichen Beschrän-
kungen können auch in Landschafts-
schutzgebieten gegeben sein. Ebenso 
bleibt darauf zu achten, dass der Mit-
telansatz, der für den Erschwernisaus-
gleich in Ansatz gebracht wird, ausrei-
chend bemessen ist und wird.
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Janine Käding
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MODERATION DER DISKUSSION 
UND SCHLUSSWORT
Zusammenfassung der Tagungsbeiträge

Herrn Christian Boele-Keimer

zungsverfahrens gegen die Bundesre-
publik Deutschland. Man fragt sich als 
Zuhörer, warum das Thema Umsetzung 
von Natura 2000 rechtlich nur aus Sicht 
der EU-Kommission oder des Bundes 
als unbefriedigend betrachtet wird 
und nicht in Hinblick auf den Anspruch 
eines Bürgers auf Rechtssicherheit bzw. 
Rechtsklarheit. Rechtssicherheit ist ein 
Zustand, bei dem es keine Zweifel über 
Rechte und Pfl ichten gibt. Rechtssi-
cherheit (insbesondere Rechtsklarheit, 
Berechenbarkeit und Erkennbarkeit des 
Rechts) soll den Bürger vor Überforde-
rung und Überraschung durch Gesetz, 
Richter und Verwaltung schützen. Dem 
Bürger darf es nicht unnötig erschwert 
werden, sich rechtstreu zu verhalten. 
Es ist erstaunlich, wie wenig dieser im 
Grundgesetz verankerte Grundsatz in 
Zusammenhang mit der vor 24 Jahren 
(!) in Kraft getretenen und immer noch 
nicht umgesetzten Natura 2000 Richt-
linie gewürdigt wird.

In seinem Schlusswort forderte MR 
Burget die Anwesenden auf, Ideen ein-

Natura 2000 ist komplex. Es ist daher 
nicht möglich, die z. T. umfangreichen 
Vorträge der Referenten inhaltlich wie-
derzugeben und Daten, Termine oder 
Paragrafen zu benennen. Es geht an 
dieser Stelle vielmehr um das, was zwi-
schen den Zeilen gesagt oder auch 
nicht gesagt wurde. Die nachfolgende 
Zusammenfassung kann dementspre-
chend nur eine Kommentierung des 
Verfassers, nicht aber eine detailge-
treue Wiedergabe des Gesagten sein.

Das Thema Natura 2000 beschäftigt 
viele Menschen. Es beschäftigt uns – 
Förster und Waldbesitzer – die täg-
lich in der Natur und mit dem Wald 
leben und arbeiten. Interessant war vor 
diesem Hintergrund die Einleitung von 
MR Burget, man fühle sich kommen-
den Generationen gegenüber verpfl ich-
tet. Eine Position, die üblicherweise 
eher die Waldvertreter auf derarti-
gen Veranstaltungen einnehmen. MR 
Burget erläuterte die aktuelle Position 
des Landes zur Umsetzung von Natura 
2000 und den Stand des Vertragsverlet-

Durchforstung Mitarbeiter der Natur-
schutzbehörde dabei sind? 

Die Naturschutzbehörden benötigen 
hierfür noch dringend die fachliche 
Unterstützung der Ministerien! Das 
Nds. Landwirtschaftsministerium hatte 
letztes Jahr angekündigt, dass es eine 
Infoveranstaltung für die Naturschutz-

behörden geben soll. Ebenso war 
geplant, einen Leitfaden zu erarbeiten, 
der den Erlass für den Erschwernis-
ausgleich Wald erläutert. Beides sollte 
zeitnah erfolgen und auch eine Betei-
ligung der Förster vorsehen, denn nur 
gemeinsam können wir vor Ort dann 
die Vorgaben des Erschwernisausglei-
ches umsetzen. 
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zubringen, mit denen die Vernetzung 
und die Kommunikation der Politikbe-
reiche Naturschutz und Forstwirtschaft 
verbessert werden kann. Teilnehmer 
aus dem Publikum brachten hier auch 
die Arbeit des Bundesamtes für Natur-
schutz ins Spiel. Sicherlich auch ein 
Grund für den weitgehend konstrukti-
ven Umsetzungsprozess in Niedersach-
sen war aus Sicht des Verfassers, dass 
maßgebliche Grundlagen in Zusam-
menarbeit zwischen der Fachbehörde 
Naturschutz (NLWKN) und den NLF auf 
Augenhöhe ausgehandelt wurden. Es 
ist spürbar, dass dem Bundesamt für 
Naturschutz, das auf Bundesebene 
für die Umsetzung von Natura 2000 
zuständig ist, ein forstfachlich versierter 
Berater auf Augenhöhe fehlt.

Ernüchternd fi el dann die Bilanz von 
Herrn Overbeck zur Managementpla-
nung in den Natura 2000 Gebieten 
aus. Zum einen wies er auf die beein-
druckende Leistungsbilanz der NLF 
hin – für alle Natura 2000 Gebiete der 
NLF existieren mindestens interne Fach-
planungen, auf allen anderen Flächen 
in Zuständigkeit der Naturschutzbehör-
den fehlen sie weitgehend. Zum ande-
ren ging aber eine wesentliche Bemer-
kung in seinem Vortrag fast unter, 
nämlich die Feststellung, dass die NLF 
mit ihrem Verfahren trotz ständig 
wachsendem Personaleinsatz am Ende 
ihrer Kapazitäten angelangt sind und 

inzwischen ein erheblicher Teil fertiger 
Fachpläne nicht mehr oder erst nach 
einem langjährigen Abstimmungspro-
zess mit Verbänden durch die Natur-
schutzbehörden der Kreise einver-
nehmlich abgestimmt wird.

In seinem Zwischenresümee zur Pause 
ging der Vorsitzende Dr. Eberl noch 
einmal auf Frage von MR Burget nach 
einer besseren Vernetzung ein und 
regte an, sich auch – weiterhin – in 
Umweltverbänden zu engagieren, um 
auch in deren Arbeit Fachkompetenz 
einzubringen.

Im Anschluss erläuterten Henning 
Schmidtke, Dr. Frank Krüger und Dr. 
Lutz Mehlhorn die Umsetzung der 
Natura 2000 Erlasse auf ihren behörd-
lichen Ebenen.

Interessant war die Perspektive von Dr. 
Mehlhorn, der in der Verlagerung der 
Zuständigkeit von Natura 2000 auf die 
Landkreise im Jahre 2008 eine Stär-
kung der Demokratie sah und damit 
nunmehr auch die Chancen für Wald-
besitzer bestehe, sich auf politischem 
Weg Gehör zu verschaffen – eine Mög-
lichkeit, die vor 2008 nicht bestand. 
Dass er die Waldbesitzer aufforderte, 
die Ausweisung eines Natura 2000 
Gebietes als Auszeichnung aufzufas-
sen, sei ihm an dieser Stelle verziehen, 
da dieses Argument schon seit vielen 

Jahren von verschiedenen Vertretern 
verschiedener Naturschutzbehörden an 
passender oder unpassender Stelle ver-
wendet wurde. Waldbesitzer und Förs-
ter, die über Generationen ein Waldge-
biet gepfl egt haben und damit erst in 
den Zustand versetzt haben, dass es als 
Natura 2000 Gebiet gemeldet werden 
konnte, tun sich naturgemäß eher 
schwer, die Beschränkung eben dieser 
Tätigkeit durch eine NSG-Verordnung 
als Auszeichnung aufzufassen.

Henning Schmidtke und Dr. Frank 
Krüger als Vertreter der beiden feder-
führenden Ministerien stellten die 
Walderlasse und ihre Detailregelun-
gen vor. Ein Leitfaden zur Umsetzung 
soll weitere Details klären. Auch die 
Überarbeitung der Vollzugshinweise 
in Bezug auf die waldrelevanten Arten 
ist weitgehend abgeschlossen. Auch 
wenn der Detaillierungsgrad zunächst 
unangenehm überrascht, stellt der 
niedersächsische Weg einschließlich 
des Erschwernisausgleiches doch eine 
zukunftsweisende Richtung auf. Der 
Erschwernisausgleich stellt zum einen 
die wichtige Anerkennung der fi nan-
ziellen Leistungen für die Waldbesitzer 
dar, zum anderen stellt er eine Abkehr 
von der weit verbreiteten Vorstellung 
dar, dass Naturschutz im Wald umsonst 
zu haben sei.

Beeindruckend positiv warb Janine 
Käding, Leiterin der Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Rotenburg für 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Forstwirtschaft und Naturschutz. Sie 
verwies dabei auf positive Erfahrungen 
im Kreis und lobte die fachliche Kom-
petenz der Forstseite. Allen Referenten 
des zweiten Vortragsteiles war gemein, 
dass sie die gewaltige bürokratische 
Herausforderung für ihre Institutio-
nen klar erkannt hatten. Dies sollte uns 
Waldbesitzer und Förster mahnen, bei 
Verhandlungen über die Ausweisung 
von Naturschutzgebieten auch die Pro-
bleme der verantwortlichen Behör-
den nicht unberücksichtigt zu lassen. 
Eine Bereitschaft zum Dialog und die 
Anerkennung gegenseitiger Restriktio-
nen können helfen, auch das schwie-
rige Thema der Sicherung der Natura 
2000 Gebiete zu bewältigen. Hierfür 
warb auch Frau Käding. Dem ist nichts 
hinzuzufügen.
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NIEDERSCHRIFT 
ÜBER DIE AUSSERORDENTLICHE 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
des Nordwestdeutschen Forstvereins

am 15. Juli 2016 in Springe

bisher gültigen lag keine Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit vor. Gleichzeitig 
wurde die Satzung auf den aktuellen 
Stand gebracht. Es wurde über jeden 
Paragraphen nach den Diskussionen 
einzeln abgestimmt.

§ 1 Name, Sitz, Rechtsform
(1) Der Verein führt den Namen „Nord-

westdeutscher Forstverein e.V.“
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Sprin-

ge und ist in das Vereinsregister 
Hannover eingetragen.

MV: Keine Wortmeldung; der Wort-
laut wurde einstimmig angenommen 
(= einstimmig angenommen).

§ 2 Zweck des Vereins
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Zweck des Ver-
eins ist die Förderung der Wis-

senschaft und Forschung, der 
Volks- und Berufsbildung sowie 
die Förderung der Walderhaltung 
und -vermehrung, des Naturschut-
zes und der Landschaftspfl ege, 
grundsätzlich in den Gebieten der 
Bundesländer Bremen, Hamburg, 
Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein. Nationale und internationa-
le Partnerschaften mit Vereinen 
gleichartiger Ausrichtung sind hier-
von unberührt.

(2) Der Satzungszweck wird verwirk-
licht insbesondere durch
a) die Fürsorge für den heimi-

schen Wald im Rahmen der 
Waldgesetze sowie des Na-
tur-, Landschafts- und Umwelt-
schutzes,

b) die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen der deutschen 
Forstwirtschaft und der Forst-
wissenschaft durch forstpoliti-
sche Initiativen,

c) die Förderung der Forstwissen-
schaften und forstwirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen,

d) die Aus- und Fortbildung, ins-
besondere durch Vermittlung 
persönlichen Gedankenaustau-
sches,

e) Presse-, Literatur- und Öffent-
lichkeitsarbeit zu forstlichen Ta-
gesfragen und

f) die Vermittlung von Kenntnis-
sen über Wald und Natur in der 
Jugend- und Erwachsenenbil-
dung.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.

(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur 
für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins.

(5) Es darf keine Person durch Ausga-
ben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden.

MV: Der Antrag von E. Uranowski 
(E.U.) für Absatz 2 b) eine Veränderung 
der Reihenfolge der Begriffe wurde ein-
stimmig angenommen. Der Text lautet 
nunmehr: b) die Verbesserung der Rah-
menbedingungen der deutschen Forst-
wirtschaft und der Forstwissenschaften 
durch forstpolitische Initiativen,…

Der Antrag von E.U. zur Ergänzung des 
Absatzes (1) „… Zweck des Vereins ist 
die Förderung der forstlichen Wissen-
schaft…“ wurde nach Diskussion im 
Plenum zurückgezogen.

Einstimmig angenommen.

Beginn: 12.30 Uhr

Tagesordnung
1. Begrüßung, Feststellung der Be-

schlussfähigkeit
2. Vorstellung der neuen Satzung mit 

anschließender Diskussion und Ab-
stimmung.

3. Verschiedenes

TOP 1:
Der Vorsitzende Dr. Christian Eberl 
eröffnete die außerordentliche Mit-
gliederversammlung anlässlich der Jah-
restagung des NFV. Zur Mitgliederver-
sammlung wurde satzungsgemäß und 
fristgerecht eingeladen. Der Vorsit-
zende stellte die Beschlussfähigkeit der 
Versammlung mit 99 anwesenden Mit-
gliedern fest.

TOP 2:
Die Änderung der Satzung des DFV 
machte eine Überarbeitung der Sat-
zung des NFV notwendig, denn mit der 

48 49



§ 3 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins können

a) berufl ich vorgebildete und in 
der Ausbildung befi ndliche 
Forstleute, Lehrer und Beamte 
der forstwirtschaftlichen Lehr- 
und Forschungsanstalten,

b) Waldbesitzer und ihre Bevoll-
mächtigten,

c) Forstverwaltungen und sonsti-
ge Vertretungen des Waldbe-
sitzes und

d) sonstige volljährige natürliche 
und juristische Personen sowie 
Personengesellschaften mit In-
teressen im Sinne von § 2 wer-
den.

(2) Der Erwerb der Mitgliedschaft er-
folgt durch schriftlichen Antrag an 
den Vorstand, der über die Auf-
nahme entscheidet.

(3) Personen, die sich um den Verein 
hervorragend verdient gemacht 
haben, können kann auf Vorschlag 
des Vorstandes von der Mitglieder-
versammlung die Ehrenmitglied-
schaft verliehen werden.

MV: Der Antrag von E. U. der Umbe-
nennung in Abs. 1 a) von Beamte in 
Mitarbeiter wurde einstimmig ange-
nommen Ebenso die ihm beantragte 
Ergänzung in Abs. 3 „Personen, die 
sich um den Verein hervorragend ver-
dient gemacht haben, kann …“. Ein-
stimmig angenommen.

§ 4 Erlöschen der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch 

Tod, Erlöschen der Rechtspersön-
lichkeit, Austritt oder Ausschluss 
aus dem Verein.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftli-
che Erklärung gegenüber dem Vor-
stand. Der Austritt kann nur zum 
Ende eines Kalenderjahres erklärt 
werden, wobei eine Kündigungs-
frist von drei Monaten zum Jahres-
ende einzuhalten ist.

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn das 
Mitglied
a) einen Jahresbeitrag trotz 

schriftlicher Mahnung mit einer 
Fristsetzung von mindestens 
vier Wochen nicht bezahlt hat,

b) den Verein geschädigt oder 
sonst gegen seine Interessen 
schwerwiegend verstoßen hat 
oder

c) in seiner Person einen sonsti-
gen wichtigen Grund verwirk-
licht.

 Die Beschlussfassung über die Aus-
schließung nach (3) b) und c) ist 
durch den Vorstand zu fassen. Dem 
auszuschließenden Mitglied ist Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Dieser Ausschließungsbe-
schluss ist schriftlich zu fassen und 
zu begründen und dem Mitglied 
zuzusenden. Gegen die Ausschlie-
ßung kann das auszuschließende 

Mitglied die nächste anstehende 
Mitgliederversammlung anrufen. 
Bis zur Entscheidung der Mitglie-
derversammlung ruhen in diesem 
Fall die Mitgliedschaftsrechte des 
auszuschließenden Mitglieds.

MV: Keine Wortmeldung; einstimmig 
angenommen.

§ 5 Beiträge
(1) Die Mitglieder leisten einen Jahres-

beitrag. Näheres regelt kann eine 
Beitragsordnung regeln, die von 
der Mitgliederversammlung zu be-
schließen ist.

(2) Für das Jahr des Vereinsbeitritts 
und der Beendigung der Mitglied-
schaft ist der volle Jahresbeitrag zu 
bezahlen.

(3) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

MV: Der Antrag von G. Hülse der 
Umformulierung in Abs. (1) „… Nähe-
res kann eine Beitragsordnung 
regeln,…“ wurde einstimmig ange-
nommen. Einstimmig angenommen

§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand 
und die Mitgliederversammlung.

MV: Keine Wortmeldung; einstimmig 
angenommen.

§ 7 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vor-

sitzenden, dem ersten und zwei-
ten stellvertretendem Vorsitzenden, 
dem Geschäftsführer sowie drei 
Beisitzern.

(2) Der Verein wird gerichtlich und 
außergerichtlich durch den Vorsit-
zenden oder den stellvertretenden 
Vorsitzenden jeweils einzeln ver-
treten (Vorstand im Sinne des § 26 
BGB).

(3) Der Vorstand wird von der Mit-
gliederversammlung auf die Dauer 
von vier Jahren, gerechnet von der 
Wahl an, gewählt. Eine Wiederwahl 
ist möglich. Der Vorstand bleibt bis 
zur Wahl eines neuen Vorstandes 
im Amt. Scheidet ein Mitglied des 
Vorstands während der Amtspe-
riode aus, so wird in der nächsten 
Mitgliederversammlung ein Ersatz-
mitglied für die restliche Amtsdau-
er des Vorstandes gewählt.

(4) Der Vorstand ist für alle Angele-
genheiten des Vereins zuständig, 
soweit sie nicht durch die Satzung 
oder zwingende gesetzliche Vor-
schriften einem anderen Vereins-
organ zugewiesen sind. Er führt 
die laufenden Geschäfte des Ver-
eins, insbesondere also
a) Vorbereitung und Einberufung 

der Mitgliederversammlungen;
b) Ausführung der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung;
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c) Unterrichtung der Mitglieder 
über die Vereinsangelegenhei-
ten, insbesondere durch Erstel-
lung eines Jahresberichtes;

d)  die ordnungsgemäße Kassen-
führung und Rechnungsle-
gung

e) Sitzungsleiter ist der Vorsitzen-
de. Im Falle von dessen Verhin-
derung in der Reihenfolge je-
weils der erste oder der zweite 
Vorsitzende. Sind auch diese 
verhindert ist Sitzungsleiter das 
älteste anwesende Vorstands-
mitglied.

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüs-
se im Allgemeinen in Vorstands-
sitzungen, die vom Geschäftsfüh-
rer im Auftrag des Vorsitzenden, 
bei dessen Verhinderung vom stell-
vertretenden Vorsitzenden, schrift-
lich, fernmündlich oder per E-Mail 
mit einer Frist von einer Woche ein-
zuberufen sind. Er ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens drei Vor-
standsmitglieder anwesend sind. 
Bei der Beschlussfassung entschei-
det die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme 
des Sitzungsleiters. Ein Vorstands-
beschluss kann auf schriftlichem 
Wege gefasst werden, wenn alle 
Vorstandsmitglieder ihre Zustim-
mung zu diesem Verfahren erklä-
ren. Über die Beschlüsse des Vor-

stands ist ein Protokoll zu führen, 
das durch den Sitzungsleiter zu 
unterschreiben ist.

(6) Der Vorstand führt die Geschäf-
te unentgeltlich, erhält jedoch Er-
stattung notwendiger nachgewie-
sener Auslagen und Fahrtkosten 
und kann die Ehrenamtspauschale 
nach dem Einkommensteuergesetz 
in Anspruch nehmen. Er gibt sich 
eine Geschäftsordnung in der auch 
die Kassenführung zu regeln ist.

MV: Es fand eine Diskussion ob der 
Berücksichtigung der weiblichen 
Formen der Personen- und Funktions-
bezeichnungen statt. Daraufhin schlug 
D. Meyer-Ravenstein die Ergänzung der 
Satzung durch einen § 11 vor, der auf 
diesen Sachverhalt eingeht. Der Antrag 
auf Berücksichtigung wurde zurück-
gezogen. Die Ergänzung der Satzung 
wurde einstimmig angenommen. Ein-
stimmig angenommen.

§ 8 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist 

oberstes Organ des Vereins. In der 
Mitgliederversammlung hat jedes 
Mitglied eine Stimme. Nicht an-
wesende Mitglieder können ihr 
Stimmrecht nicht durch Vollmacht 
auf andere Mitglieder übertragen 
oder sich vertreten lassen.

(2) Die Mitgliederversammlung ist für 
folgende Aufgaben zuständig:

a) Entgegennahme und Geneh-
migung des Jahresberichts des 
Vorstands;

b) Entlastung des Vorstandes und 
der Geschäfts- und Kassenfüh-
rung;

c) Wahl und Abberufung der Mit-
glieder des Vorstandes und der 
Geschäftsführung;

d) Festsetzung der Beitragsord-
nung;

e) Beschlussfassung über die Be-
schwerde gegen die Ableh-
nung eines Aufnahmeantra-
ges sowie die Berufung gegen 
einen Ausschließungsbeschluss 
durch den Vorstand;

f) Ernennung von Ehrenmitglie-
dern.

(3) Die Mitgliederversammlung tritt re-
gelmäßig alle zwei Jahre zusam-
men. Die Einberufung der Mitglie-
derversammlung erfolgt durch den 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-
rung durch den stellvertretenden 
Vorsitzenden und den Geschäfts-
führer. Die Mitgliederversammlung 
ist im Übrigen unverzüglich einzu-
berufen, wenn der zehnte Teil der 
Mitglieder die Berufung schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe verlangt. Die Einberufung 
muss mindestens zwei Wochen vor 
dem Tag der Versammlung unter 
Angabe der Tagesordnung schrift-
lich oder per E-Mail erfolgen. Die 

Frist beginnt mit dem auf die Ab-
sendung der Einberufung folgen-
den Tag.

(4) Längstens bis eine Woche vor dem 
Tag der Mitgliederversammlung 
kann jedes Mitglied beim Vorstand 
schriftlich oder per E-Mail die Er-
gänzung der Tagesordnung um 
weitere Angelegenheiten, nicht je-
doch Satzungsänderungen, bean-
tragen. Die Tagesordnung ist zu 
Beginn der Mitgliederversamm-
lung durch den Versammlungsleiter 
entsprechend zu ergänzen. Über 
Anträge auf Ergänzung der Ta-
gesordnung, die erst in der Mitglie-
derversammlung gestellt werden, 
beschließt die Mitgliederversamm-
lung. Zur Annahme des Antrags ist 
eine Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich.

(5) Jede ordnungsgemäß gelade-
ne Mitgliederversammlung ist be-
schlussfähig. Die Mitgliederver-
sammlung fasst Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen, soweit durch Gesetz 
oder diese Satzung keine abwei-
chenden Mehrheiten vorgeschrie-
ben sind. Enthaltungen werden 
als nicht erschienene Stimmen ge-
wertet. Bei Stimmengleichheit ist 
der Beschlussvorschlag abgelehnt. 
Bei Wahlen entscheidet bei Stim-
mengleichheit das Los. Die Abstim-
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mungsart bestimmt der Versamm-
lungsleiter. Bei Wahlen kann auf 
Antrag schriftlich und geheim ab-
gestimmt werden.

(6) Über jede Mitgliederversammlung 
ist ein Protokoll zu erstellen, das 
vom jeweiligen Versammlungsleiter 
und dem Geschäftsführer zu unter-
zeichnen ist.

MV: Keine Wortmeldung; einstimmig 
angenommen.

§ 9 Geschäftsjahr, Kassenprüfer
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalender-

jahr.
(2) Die Kasse des Vereins wird je-

des Jahr durch einen oder mehre-
re von der Mitgliederversammlung 
auf vier Jahre gewählte Kassenprü-
fer geprüft. Die Amtszeit der Kas-
senprüfer ist mit der Amtszeit des 
Vorstandes identisch. Eine Wieder-
wahl der Kassenprüfer ist möglich. 
Die Kassenprüfer prüfen, ob die 
Verwendung der Vereinsmittel und 
die Buchführung des Vereins ord-
nungsgemäß erfolgten. Hierüber 
haben die Kassenprüfer der Mit-
gliederversammlung Bericht zu er-
statten.

MV: Keine Wortmeldung; einstimmig 
angenommen.

§ 10 Satzungsänderungen, Vermö-
gensanfall bei Aufl ösung
(1) Eine geplante Änderung der Sat-

zung oder die Aufl ösung des Ver-
eins muss als Tagesordnungspunkt 
in der Einladung der Mitgliederver-
sammlung bekannt gemacht wer-
den. Über Änderungen der Sat-
zung und Aufl ösung des Vereins 
kann nur mit der Mehrheit von 
zweidrittel der abgegebenen Stim-
men beschlossen werden.

(2) Bei Aufl ösung oder Aufhebung des 
Vereins oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Vermö-
gen des Vereins an den Deutschen 
Forstverein e.V., der es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnüt-
zige Zwecke zu verwenden hat.

MV: Keine Wortmeldung; einstimmig 
angenommen.

§ 11 Sprachliche Gleichstellung
Personen- und Funktionsbezeichnun-
gen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

MV: Die Ergänzung der Satzung wurde 
einstimmig angenommen. Einstimmig 
angenommen.

Abschließend wurde noch einmal kom-
plett über die neue Satzung abge-
stimmt. Sie wurde einstimmig ange-
nommen.

TOP 3:
Kein Wortbeitrag.

Ende: 13.20 Uhr

Protokollant: 
Gerlach, Geschäftsführer
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Jahrestagung des Nordwestdeutschen Forstvereins
am 15. Juni 2016

NACHMITTAGSEXKURSION IN DIE 
FG LAUENSTEIN-KRÄHENBERG
Exkursionspunkte in der FG Lauenstein

Exkursionspunkt: 1

Einschätzungen zu FFH-Lebens-
raumtypen innerhalb der Forst-
genossenschaft Lauenstein- 
Krähenberg
Die rund 72 ha große Forstgenossen-
schaft Lauenstein-Krähenberg liegt 
vollständig im FFH-Gebiet „Ith“ (114). 
Da der Forstgenossenschaft bislang 
keine eigentümerspezifi schen Daten 
zur Erfassung und Bewertung von FFH-
Lebensraumtypen (LRT) zur Verfügung 
gestellt wurden, erfolgt hier eine grobe 
Einschätzung der LRT auf Grundlage 
der Standorts- und Bestandesdaten. 
Hierdurch ist es möglich, in etwa abzu-
schätzen, ob potenzielle Nutzungen 
zu einer Beeinträchtigung von FFH-LRT 
führen könnten.

Die hier folgenden Einschätzungen 
können keine FFH-Kartierung, Bewer-
tung oder einen Bewirtschaftungsplan 
ersetzen, sondern sind lediglich als 
grobe Orientierung zu verstehen. Die 
Einschätzung erfolgte ausschließlich 
auf Basis bestehender Standorts- und 
Bestandesdaten.

Standörtliche Voraussetzungen
Innerhalb der Forstgenossenschaft Lau-
enstein Krähenberg dominieren Kalk-
steinverwitterungsböden. Diese sind 
überwiegend frisch bis mäßig frisch Im 
Bereich der Kuppen und Oberhänge 
deutlich trockener. Auf rein standört-
licher Grundlage kann davon ausge-
gangen werden, dass ein Potenzial von 
71 ha des LRT 9130 (Waldmeister-Bu-
chenwald) und etwa 1 ha LRT 9150 
(Orchideen-Kalk-Buchenwald) besteht.

Bestände
Die Bestandestypen Buche (87 %) und 
Eiche (5 %) können in der Regel dem 
LRT 9130 (9150) zugeordnet werden. 
Der Bestandestyp Eiche enfällt, da er 
ausschließlich in Mischung mit Buche 
vorkommt und eine Buchen Naturver-
jüngung besteht. Die Alh-Bestandesty-
pen (6,5 %; 5 ha) sind voraussichtlich 
keine LRT.

Es herrschen zweischichtige Bestände 
vor (Abb. 1). Der Altholzanteil (>100 
Jahre) der Eichen- und Buchenbestände 
(LRT 9130) umfasst etwa 23 ha (Abb. 
2). In den kommenden 20 Jahren ist ein 
Zugang von etwa 10 ha Altholz (AK V) 
zu erwarten.
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Annahmen zu LRT
Aufgrund der standörtlichen Verhält-
nisse in Verbindung mit der Baumar-
tenzusammensetzung wird im Weite-
ren davon ausgegangen, dass der LRT 
9130 auf einer Fläche von 66 ha auf-
tritt, der LRT 9150 auf einer Fläche von 
1 ha. Da der LRT 9150 einen nur gerin-
gen Flächenanteil an der Forstgenos-
senschaft hat, wird dieser für weitere 
Betrachtungen vereinfachend mit dem 
LRT 9130 zusammengefasst. Es wird 
von einer Gesamtfl äche der Buchen LRT 
von 67 ha ausgegangen.

Der Altholzanteil bezogen auf diese 
beiden LRT beträgt 34 %, was einem 
B-Erhaltungszustand (EHZ) bezüglich 
dieses Parameters entspricht (A ab 
35 %). Aufgrund der Mehrschichtigkeit 
der Bestände, dem typischen Artenin-
ventar der Krautschicht und der Habi-
tatbaum- und Totholzausstattung wird 
davon ausgegangen, dass die Buchen-
LRT bei einer gemeinsamen Betrach-
tung in einem Gesamterhaltungszu-
stand „B“ (günstig) vorkommen.

Einschätzung von potenziellen 
Nutzungen auf den Erhaltungs-
zustand der LRT
Auf Grundlage des Erlass „Unter-
schutzstellung von N2000-Gebie-
ten im Wald durch NSG-Verordnung“ 
(VORIS 28100) des MU und des ML 
vom 21.10.2015 bestehen die dort for-

mulierten Beschränkungen der ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft erst mit 
Abschluss einer hoheitlichen Sicherung 
durch NSG oder LSG Verordnung bzw. 
bei der Erstellung von Bewirtschaf-
tungsplänen.

Exemplarisch sollen der Altholzanteil 
sowie die Habitatbäume und Totholz-
vorräte im Kontext der Beschränkungen 
der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft 
gemäß o. g. Erlass und potenzieller 
Nutzungen betrachtet werden. Diese 
Parameter können über den Erschwer-
nisausgleich fi nanziell geltend gemacht 
werden.

Altholzanteil (Bestände > 100 Jahre)
Gemäß Erlasslage wird für einen B-Er-
haltungszustand ein Altholzanteil von 
20 % vorausgesetzt. Dieser ist mindes-
tens zu erhalten. Theoretisch könnte 
der vorhandene Altholzanteil der Forst-
genossenschaft von etwa 34 % deut-
lich abgesenkt werden. Da mit einem 
Altholzzugang von etwa 10 ha (15 % 
der LRT-Fläche) zu rechnen ist (Abb. 2), 
würden annäherungsweise potenzielle 
Nutzungen bis 43 % des gegenwärti-
gen Altholzvorrates den bestehenden 
Altholzanteil erhalten.

Wünschenswert wäre es, wenn die 
Durchforstungen und Endnutzungen 
zu femelartigen Strukturen führen 
würden. Großschirmschläge werden im 

Abb. 1: Flächen (Summe Aller Baumarten), der verschiedenen Bestandesschichten 
in den einzelnen Altersklassen.

Abb. 2: Flächen der einzelnen Bestandestypen in den verschiedenen Altersklassen.
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Rahmen der LRT-Bewertung als Beein-
trächtigungen bewertet.

Habitatbäume
Gemäß Erlasslage werden für einen 
B-Erhaltungszustand mindestens 3 
Habitatbäum pro ha LRT-Fläche gefor-
dert. Bei einer LRT-Fläche von 67 ha 
ergibt sich ein Bedarf von etwa 200 
Habitatbäumen. Die Forstgenossen-
schaft Lauenstein-Krähenberg hat 
gegenwärtig 35 Habitatbäume im Ver-
tragsnaturschutz. Eine zusätzliche Ver-
tragsnaturschutzfl äche mit 1,9 ha wird 
über einen Zeitraum von 20 Jahren 

nicht genutzt. Bei kalkulatorisch 90 
Habitatbäumen pro ha ergeben sich 
hieraus weitere 170 Habitatbäume, 
sodass dieses Kriterium zurzeit erfüllt 
ist, sofern hier ein dauerhafter Nut-
zungsverzicht festgelegt würde. Unab-
hängig davon bestehen innerhalb der 
Forstgenossenschaft weitere Potenziale 
für Habitatbaumgruppen.

Totholz
Gemäß Erlasslage werden für einen 
B-Erhaltungszustand mindestens 2 
Stück starkes Totholz (mind. 50 cm stark 
und 3 m lang) pro ha LRT-Fläche gefor-
dert. Hieraus ergibt sich ein Bedarf von 
134 Stück Totholz. Der Forstgenossen-
schaft liegen keine Daten über Totholz-
vorräte vor, es kann aber davon ausge-
gangen werden, dass dieser hohe Wert 
nicht erreicht wird. Um Totholzvorräte 
zu erhöhen, können auch starke, voll-
ständige Kronen im Bestand verblei-
ben, auch diese werden gemäß Bewer-
tungsmatrix des NLWKN als starkes 
Totholz angerechnet. Weiterhin kann 
darüber nachgedacht werden quali-
tativ minderwertige Stammabschnitte 
(mind. 50 cm stark und 3 m lang) im 
Bestand zu belassen.

Abt. 3 a der FG Lauenstein-Krähenberg

Exkursionspunkt: 2

Bewirtschaftung von Buchenalthölzen in FFH Gebieten
• Erhalt einer mosaikartigen Altersstruktur
• Erhalt vitaler Althölzer mit Uralt- und Habitatbäumen 

als Biodiversitätszentren
• Besondere Artenschutzziele, z. B. Mausohr-Jagdhabitate

Flächige Zielstärkennutzung

oder

Zielstärkennutzung in Femeln
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Forstwirtschaftliche Ziele in 
 Buchenalthölzern
• Entwicklung altersungleicher Misch-

bestände, Vorverjüngung der Licht-
baumarten

• Nutzung möglichst hochwertiger 
Buchenstämme, daher Wertminde-
rung durch Sonnenbrand / Kronen-
schäden vermeiden (Verkernungs-
problematik)

Sortimente in Zielstärkenschlägen

• Schälbuche 120 € 
+In Femelhieben zusätzlich 
Schwachholz 3a/b

• B/C Exportbuche 90 € 
Lollyholz (Schälholz Eisstiele)  73 €

• Möbelkernbuche 85 € 
Premiumbrennholz  62 €

• Pollmeier 71 €

• Palette 60 €

• IN 45 €

Die größte Entwertung durch Verker-
nung fi ndet im Bereich 40 – 60 % Kern 
statt. Dieses Holz ist weder BC Quali-
tät (zu viel Kern) noch Möbelkern (zu 
wenig Kern).

Daher: Verkernung vermeiden durch 
Erhalt vitaler Altholzgruppen

Exkursionsbild Abt. 4a
Ausscheidender Bestand Hauung 
2014/15 (Erfassung mit GPS), 50 
Efm/ha

Wertung: aus heutiger Sicht etwas 
zurückhaltender vorgehen, Belassen 
von Zielstärken in Zwischenfeldern

Weiteres Vorgehen:
Hiebsruhe, danach Rändeln vor-
handener Femel, Entnahme von 
Zielstärken in Gruppen als neue 
Femellöcher, Zwischen- Unterstand 
in Zwischenfeldern erhalten. Max. 
40 – 50 Efm pro Eingriff.

Exkursionspunkt: 3

Vergleich und Wirksamkeit von 
Erschwernisausgleich (EA) und Ver-
tragsnaturschutz im Wald

Ausgangslage:
Buche 181-jährig,
auf 1,9 ha,
B° 1,2
mit Nachwuchs aus Buche und Edel-
laubbäumen auf Teilfl ächen
ca. 1.000 VFm Vorrat.

Lage im FFH-Gebiet Ith (rd. 3.700 ha)

Höhenzug aus Jura-Kalken. Vorherr-
schend frische Kalkbuchenwälder, 
ferner Schatthangwälder, Felsen mit 
Blaugras-Rasen, Orchideen-Buchen-
wälder, Höhlen, ausgedehnte magere 
Glatthafer-Wiesen, Quellbereiche und 
Kalkmagerrasen.

Eines der größten Kalkbuchenwald-, 
Schluchtwald- und Kalkfels-Gebiete 
im Naturraum Weser- und Leineberg-
land und in Niedersachsen überhaupt. 
Eines der größten Vorkommen magerer 
submontaner Glatthafer-Wiesen des 
Naturraums.

EA relevante LRT: Waldmeisterbu-
chenwald, Orchideenkalkbuchenwald, 
Schluchtwälder, Auwälder

Schutzstatus:
NSG Ith, vom 24.01.2008 mit Freistel-
lung der ordnungsgemäßen Forst-
wirtschaft

Über Vertragsnaturschutz für 20 Jahre 
als Nullnutzungsfl äche/Habtitatbaum-
gruppe gesichert. Vertragsbeginn 
2001 – auslaufend 2020!
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Ausgleichsbetrag rd. 50 % des 
Abtriebswertes (ca. 25.000 €), ausge-
zahlt 12.318 € in 5 Raten

Diskussionspunkte:
1. Voraussetzungen für EA und Ver-

tragsnaturschutz:
 – Hoheitliche Sicherung als NSG im 

Natura 2000 Gebiet
 – Freiwilligkeit

2. Unterschiede in der Konzeption:
 – Betrachtung der Gesamtfl äche 

des Lebensraumtyps eines Wald-
eigentümers

 – Betrachtung eines Einzelbestan-
des/-baumes

3. Herleitung des EA bzw. der „Ent-
schädigung“ bei Vertragsnatur-
schutz
 – Jährliche ewige Rente der „Be-

triebsklasse Buchenlebensraum-
typ“

 – Abtriebswert/Einzelbaumbewer-
tung

4. Umsetzung und Kontrolle Maßnah-
me
 – EA: „wenn ich’s einmal habe, 

wird’s leicht“
 – Vertragsnaturschutz: „Verhand-

lungssache“ in der Kontrolle der 
Mittelverwendung kompliziert => 
daher im Rahmen der forstlichen 
Förderung und zur Umsetzung 
von Natura 2000 im Wald in alter 
Form „gescheitert“

5. Vertragsnaturschutz als Ergänzung 
zum EA
 – Möglich?
 – Sinnvoll!

6. Vorteile/Nachteile
 – bleibt der Diskussion überlassen

Exkursionspunkt: 4

Bewirtschaftung von Buchenalthölzern in FFH Gebieten

• Erhalt / Schaffung einer mosaikartigen Altersstruktur
• Erhalt vitaler Althölzer mit Uralt- und Habitatbäumen als Biodiversitätszentren
• Besondere Artenschutzziele

hier: Zielstärkennutzung in Großschirmschlagstrukturen

Das Leitbild der Niedersächsischen Lan-
desforsten für den Waldbau in Buchen-
beständen ist der Femelbetrieb. Den-
noch existieren inzwischen etliche 
Flächen, für die der Begriff des Femel-

waldes nicht zutrifft. Tatsächlich han-
delt es sich eher um zweischichtige 
Bestände – mit Verjüngung wie aus 
einem Guss -unter einem fl ächigen Alt-
holzschirm.
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Welche Ursachen hat diese große 
Abweichung?
• am Anfang stand die Behauptung 

/ Annahme, dass Femel sich durch 
Entnahme der Zielstärken von selbst 
bilden sowie das

• Gebot, keine Lochhiebe durchzufüh-
ren

Ausgehend vom oben beschriebenen 
Altersklassenwald mit mehr oder weni-
ger homogenen Durchmessern führt 
diese Bewirtschaftung aber von einem 
Großschirmschlag zum nächsten …
Reformen in der Vergangenheit der 
Landesforsten hatten zudem den 
Zwang zur Folge, größere Hiebsmassen 
zu liefern. Bei insgesamt wachsenden 
Reviergrößen kam es daher zu einer 
Anpassung der Bewirtschaftung:
• nur noch anderthalb Eingriffe pro 

Jahrzehnt statt wie zuvor zwei
• Einführung von Holzernteverfah-

ren wie dem Harvestereinsatz, mit 
den entsprechend dimensionierten 
Hiebsmassen

• dadurch wurde letztlich die Intensi-
tät der einzelnen Eingriffe erhöht, es 
wurde stärker und auf größeren Flä-
chen eingeschlagen

Neben der Intensität veränderte sich 
auch die Art der Durchforstungen:
• durch neue Sorten wie Lollyholz und 

Premiumbrennholz sollte eine Stei-
gerung der Holzverkaufserlöse er-
reicht werden

• um diese Sorten zu erhalten, muss-
ten jedoch auch die Zwischenfelder 
beziehungsweise der Zwischenstand 
durchforstet werden

• Insbesondere für das Lollyholz wur-
den im Zweifelsfall sogar Z-Bäume 
geopfert

Konsequenz:
Flächige Großschirmschlagstrukturen 
durch:
• Entrümpelung
• Zielstärkennutzung
• Reformen
• Falsch eingeschätztes Reaktionsver-

mögen der Baumart Buche
• Steigerung von Hiebsmassen durch 

„neuere“ Holzsorten
• Umwelteinfl üsse
• Eschentriebsterben

Was tun?
• Durchmusterung von erntereifen Be-

ständen mit GPS-Erfassung zielstar-
ker Bäume

• EDV unterstützte Übertragen der Er-
fassung auf eine Abteilungskarte

• Erneutes Aufsuchen der Bereiche 
mit erhöhter Verteilung von Zielstär-
ken auf der Fläche

• In Abhängigkeit u. a. von Verjün-
gungsqualität negative Auszeich-
nung eines Lochhiebes

• Zwischenräume bleiben bis auf wei-
teres unbehandelt

Ergebnis:
Punktuell / kleinfl ächig verteilter Eingriff 
durch Entnahme sämtlicher Zielstärken 
sowie Entnahme von mitherrschenden 
und indifferenten Bäumen unter größt-
möglicher Schonung von Verjüngung 
und Unterstand. Ziel ist es, dauerhaft 
femelartige Strukturen zu schaffen, zu 
erhalten und zu fördern.

Abb. Ergebnis einer Zielstärken – Ein-
messung mit Kennzeichnung eines 
möglichen Entnahmebereichs am Bei-
spiel der Abt. 6b in der FG Lauenstein

Abb. Beispielhafter Auszug einer Ent-
nahmekarte (Teilfl äche) als Anlage für 
einen Arbeitsauftrag
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Tagesexkursion des NFV 09.09.2016

Dr. Dietrich Meyer-Ravenstein
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Dr. Otto Fricke
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WALD UND WILD – 
ASPEKTE DER SCHALENWILDBEJAGUNG
Tagesexkursion des NFV 09.09.2016

Niedersächsisches Forstamt Harsefeld
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1. Das Forstamt in Stichworten

• 1 Schweißhundstation
• Einsatz vor rd. 70 Jagderlaubnis-

scheininhabern
• Organisation von 16 Gemeinschafts-

jagden Nov./Dez. mit 5 verkehrsbe-
hördlichen Anordnungen

• rd. zwei Drittel Nadelholz, ein Drit-
tel Laubholz

• laufender Zuwachs 9,4 VFm/ha/Jahr; 
Hiebsatz 6,6 VFm/ha/Jahr

• = 57.891 Fm/Jahr insgesamt
• davon 2/3 Endnutzung
• das heißt 13 ha investive Verjün-

gung je Jahr und Försterei, 2/3 da-
von Laubholz

2. Wald – Wild Konfl ikt im Forstamt

• Abschussentwicklung

• rd. 500.000 ha Forstamtsfl äche (das 
zweifache vom Saarland)

• 4 Landkreise
• 1 kreisfreie Stadt
• 117 Gemeinden im Forstamtbereich
• 38 Gemeinden mit fi skalischem 

Waldbesitz
• 75 Forstorte
• rd. 10.000 ha Jagdfl äche
• 38 Eigenjagdbezirke
• 10 verpachtet
• 4 untere Jagdbehörden (STD, CUX, 

OHZ, ROW)
• in vier Jagdbeiräten vertreten.
• in fünf Jägerschaften
• in zwanzig Hegeringen,
• in vier Damwildringen und deren 

Untergliederungen mit sechs Hege-
bezirken

• WQM-Jagd GJ 2015 Forstamt Harsefeld insgesamt
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• WQM-Jagd Revierförsterei Holzurburg • Abschuss Damwild Rehwild

Streckenergebnisse Großenhainer-Langelholz 2005 bis 2015
Bejagbare Fläche: 304 ha

Rehwild    Damwild  Wiederk.
Schalenwild

JJ Anzahl Stck./100ha  Anzahl Stck./100ha Summe

2005 15 5  8 3 23

2006 10 3  12 4 22

2007 8 3  12 4 20

2008 11 4  8 3 19

2009 15 5  22 7 37

2010 11 4  10 3 21

2011 19 6  37 12 56

2012 27 9  25 8 52

2013 9 3  28 9 37

2014 24 8  38 13 62

2015 22 7  45 15 67

Summe 171 16  245 22 416

Stck./Jahr 15,5 5  22 7 38

• Wildschadensaufnahme GJ 2014 im
von 300 ha insges. 100 ha Buchen-Voranbaufl äche, Altersspanne 4 – 20 Jahre, 
davon

• Exkursionsgebiet Rfö. Holzurburg, Großenhainer/Langelholz
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• Wildschaden in € Abschuss Damwild- und Rehwild
Streckenergbnis im Forstort „Hinzel“ von 2004-2015
Forstortgrösse : 970 ha

seit 2005 (Anstaltsgründung) Forstamt Harsefeld, davor Forstamt Bederkesa

JJ Damwild Rehwild
Stck wie-

derk. 
Schalen-

wild/
100 Hamännl. weibl. Gesamt

Stck/100 
Ha männl. weibl. Gesamt

Stck/
100 Ha

2004 130 13,4 14 1,4 14,8

2005 65 144 209 21,5 12 1,2 22,8

2006 92 195 287 29,6 4 6 10 1,0 30,6

2007 93 200 293 30,2 6 12 18 1,9 32,1

2008 87 160 247 25,5 7 16 23 2,4 27,8

2009 65 146 211 21,8 16 26 42 4,3 26,1

2010 56 87 143 14,7 17 29 46 4,7 19,5

2011 61 104 165 17,0 14 28 42 4,3 21,3

2012 65 110 175 18,0 16 23 39 4,0 22,1

2013 53 94 147 15,2 21 35 56 5,8 20,9

2014 69 93 162 16,7 21 37 58 6,0 22,7

2015 67 99 166 17,1 23 32 55 5,7 22,8

• WQM Jagd GJ 2015 Revierförsterei Hinzel

• Wildschadensaufnahme GJ 2016 im Exkursionsgebiet

• Waldbild (1 – 3) alle selbsterklärend
 – 20 jähriger Buchen-Voranbau unter 68jähriger Kiefer
 – 16 jähriger Buchen-Voranbau 0,2 ha im Zaun auf Störungsloch
 – 6 jähriger Buchen-Voranbau unter 92jähriger Fichte

• Exkursionsgebiet Rfö. Hinzel, Hauptrevier
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• Waldbild selbsterklärend
 – Naturverjüngung in einem ca. 60 – 80 jährigen Douglasien/Weißtannen/Fich-

ten-Mischbestand innerhalb und außerhalb eines 2013 erbauten Zaunes

Anlage: Erklärung waldbauliches Qualitätsmanagement Jagd
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Wildschäden nehmen an Brisanz zu 
Wildschäden im Wald sind ein Dauerthema während der letzten Jahrzehnte und 
haben aufgrund des Klimawandels und der daraus resultierenden Zwänge zum 
Waldumbau an Brisanz zugelegt. Der Nordwestdeutsche Forstverein 
beschäftigte sich mit diesem Thema anlässlich seiner Herbstexkursion am 9. 
September 2016 ins Elbe-Weser-Dreieck. 

Laut Dr. Dietrich Meyer-Ravenstein, Abteilungsleiter im niedersächsischen 
Landwirtschaftsministerium und Vorsitzender der Wald-Wild-Kommission, habe sich 
die Problematik deutlich verschärft. Als Ursachen für hohe Waldschäden nannte er 
falsche Jagdmethoden, zu wenig Äsungsangebote, zu wenig Ruhe, 
Lebensraumverknappung und fehlerhaften Waldbau. Die Grundeigentümer forderte 
er auf, ihre Interessen auch wahrzunehmen. Den Wildschadensersatz in Deutschland 
bezeichnete der Jurist als �einmaliges System“: Der Geschädigte habe immer einen 
Anspruch auf Entschädigung, ohne dass jemand schuldhaft gehandelt habe. 
Wildschäden seien außerdem nicht für alle gleichermaßen bedeutend und spielten 
bei einigen Pächtern und Eigenjagdbesitzern aufgrund der Vermögenslage keine 
Rolle. 

Die Aufgabe von Dr. Otto Fricke als Leiter des Forstamtes Harsefeld ist es, in der 
waldarmen Gegend zwischen Elbe, Weser und Nordseeküste die meist aus 
Erstaufforstung entstandenen Nadelwälder in stabile Mischbestände zu überführen. 
Die Verjüngung der Hauptbaumarten müsse laut Gesetz ohne Schutz möglich sein; 
laut Fricke sei dies aber nicht der Fall. Er legte dar, wie das Forstamt in den 
vergangenen Jahren durch erhöhte Abschusszahlen bei Dam- und Rehwild versucht 
hat, gegenzusteuern. Dies ist teilweise gelungen, teilweise aber auch nicht. Die 
Unteren Jagdbehörden wären hier oft fachlich überfordert und würden dem laut 
Fricke �gesetzwidrigen Zustand“ nicht abhelfen. 

Mit der Jägerschaft ist man sich nicht einig, wie weit der Wildbestand abgesenkt 
werden sollte. Eine Verjüngung ist vielerorts nur hinter Zaun möglich. �Es kann nicht 
sein, dass man die Hauptbaumarten zu 100 Prozent zäunen muss, um sie 
hochzubringen“, sagte Dr. Christian Eberl, Vorsitzender des Nordwestdeutschen 
Forstvereins. Hier werde es voraussichtlich Änderungen der Förderrichtlinien geben. 
Eberl appellierte aber auch, die Konflikte zwischen Forst und Jagd im Konsens zu 
lösen. Die Jagd an sich stehe derzeit in der Diskussion – und das nicht zum Vorteil 
der Verantwortlichen in der Fläche. 

IMPRESSIONEN DER TAGESEXKURSION
am 09.09.2016
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Exkursion des NFV nach Indonesien 
vom 22. Mai bis 4. Juni 2016
DREI INSELN, DREI WELTEN
Auszug aus dem Reisebericht von Gerhard Goldmann; Rudolstadt

schließlich geschlagene fünf Stunden. 
Dazu prasseln tropische Gewittergüsse 
auf uns herunter, denen unser Bus nicht 
gewachsen ist. Gleich an mehreren 
Stellen drängen sie ins Innere und wir 
versuchen, das Wasser mit den bord-
eigenen Mülleimern aufzufangen. Aber 
der guten Laune tut es merkwürdiger-
weise keinen Abbruch und als Sabine, 
unsere Reiseleiterin und gute Fee, am 
Straßenrand gebackenes Gemüse und 
gebratene Hähnchenspieße organisiert, 
sind wir trotz der widrigen Umstände 
rundum zufrieden.

Wir, das sind sechsundzwanzig Forst-
leute aus ganz Deutschland, die einer 
Einladung des Nordwestdeutschen 
Forstvereins gefolgt sind und sich direkt 
vor Ort ein Bild von der Forstwirtschaft 
und dem Naturschutz im viertbevölke-
rungsreichsten Staat der Erde machen 
wollen.

Ein und derselbe Strauch liefert drei 
verschiedene Sorten Tee. Weißen, für 
den nur die äußersten Triebspitzen 
verwendet werden und der deshalb 
der teuerste ist. Grünen – auch er aus 
jungen Blättchen, die nicht fermentiert 
werden – und schließlich den bekann-
ten Schwarztee, der in Indonesien aller-
dings „Roter Tee“ genannt wird.

Mit diesem frisch erworbenen Wissen 
aus den Teeplantagen von Gunung Mas 
sowie etlichen Kilogramm der kostba-
ren Blätter im Gepäck streben wir unse-
rem Hotel in Jakarta entgegen. Freuen 
uns auf ein üppiges Abendbrot, auf ein 
paar Runden im Pool und – es muss ja 
nicht immer Tee sein – ein kühles Bin-
tang-Bier. Doch der überbordende Ver-
kehr auf den Straßen Westjavas ändert 
unsere Pläne vollkommen. Meter für 
Meter schieben wir uns in einer endlo-
sen Kolonne vorwärts, brauchen für die 
hundert Kilometer bis in die Hauptstadt 

Fortsetzung unter http://www.forstverein.de/nfv/aktuelles-termine/nwd-news- 
detail/article/bericht-indonesienexkursion-vom-nordwestdeutscher-fv.html Fo
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LUXEMBURG UND 
PRIVATFORSTBETRIEB ARENBERG
Programm zur Exkursion des Nordwestdeutschen Forstvereins
21. bis 24. September 2017

Programm

1. Tag
Donnerstag, 21. September 2017
Hannover – Oberkail

Frühmorgens Abfahrt aus Hannover 
Richtung Oberkail mit Minibussen. Am 
frühen Nachmittag Ankunft in Ober-
kail und Begrüßung durch Holger Hoff-
mann Forstamtsleiter Forstbetrieb 
Arenberg-Schleiden GmbH und den 
Revierförster Tarlach Wohlers. Exkur-
sion in den Arenbergschen Wald zu den 
Themen: Klimawandel und die damit 
verbundene waldbaulichen Anpas-
sungsstrategien; betriebliche Überle-
gungen eines Privatforstbetriebes zum 
Fichten-Starkholz.

2. Tag
Freitag, 22.September 2017

8:30 Abfahrt Richtung Luxemburg.

10:00 Ankunft in Diekirch: Begrüßung 
durch Dr. Frank Wolter – Direktor der 
Natur-und Forstverwaltung. Vortrag 
zur Organisation und Aufgabenfelder 

ckungszentrums Burfelt. Ausklang des 
Tages beim gemütlichen Grillabend.

Übernachtung: Hotel de la Sûre

3. Tag 
Samstag, 23.September 2017

09:00 Ankunft in Rambrouch. Exkur-
sion zum Thema Naturnahe Waldbe-
wirtschaftung (FSC & PEFC zertifi zierter 
Gemeindewald) durch Serge Hermes, 
Revierförster.

Nachmittags Zeit in Luxemburg Stadt 
und Stadtführung

Abendessen und Übernachtung: Über-
nachtung: Hotel de la Sûre

4. Tag 
Sonntag, 24. September 2017

Rückfahrt nach Hannover

Preise pro Person im Doppelzim-
mer: 350€ (EZ 400€)

der Luxemburger Natur-& Forstverwal-
tung. Mittagessen in der Ecocabane.

Nachmittags Exkursion ins Natur-
schutzgebiet „Pont Misère“ durch 
Serge Hermes, Revierförster zum 
Thema: Naturschutz durch Nutzung. 
Im Anschluss Besuch des Waldentde-
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ANSCHRIFTEN 
der Vorstandsmitglieder und der Geschäftsstelle 
des Nordwestdeutschen Forstvereins:

Die Anschrift der Geschäftsstelle lautet:
Nordwestdeutscher Forstverein

Jagdschloss
31832 Springe
Telefon: 0 50 41/94 68-17
Telefax: 0 50 41/94 68-55
E-Mail: nordwestdeutschland@forstverein.de

Kontoverbindung:
Kto.-Nr.: 801 142 700
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte -Pattensen (BLZ: 251 933 31)
IBAN: DE03 2519 3331 0801 1427 00; BIC: GENODEF1PAT

Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE24ZZZ00000771948

Der Vorstand:
Vorsitzender: Herr Dr. Christian Eberl, Am Habichtsfang 51 b,
 37176 Nörten-Hardenberg
1. Stellvertreter: Herr Dr. Klaus Merker, Mönchevalberger Str. 34, 38321 Denkte
2. Stellvertreter: Herr Tim Scherer, Forstgutsbezirk Buchholz, 23812 Glashütte
Beisitzer: Herr Constantin von Waldthausen, Tiergartenstr. 145,
 30559 Hannover
Beisitzer: Herr Prof. Dr. Max Krott, Brombeerweg 2, 37077 Göttingen
Beisitzer: Frau Susanne Gohde, Wiershäuser Weg 148,
 34346 Hann. Münden
Schatzmeisterin: Frau Elke Helbrecht, Jagdschloss, 31832 Springe
Geschäftsführer: Herr Axel Gerlach, Jagdschloss, 31832 Springe

KASSENBERICHT
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Die Kasse 2016 wurde von den Herren Hansmann und Degenhardt am 02.02.2017 
in Springe geprüft; es haben sich keine Beanstandungen ergeben.
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Foto: Markus Hölzel




